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Satzung über die Erhebung von Abgaben für die Benutzung 
der Kindertageseinrichtungen der Stadt Viechtach 

(Kindertageseinrichtungsabgabensatzung – KitaAS) 
 

Vom 06.05.2025 
 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund § 90 Abs. 3 des Sozialgesetzbuches Achtes Buch 
(SGB VIII) Art. 1, 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) analog und Art. 20 des 
Kostengesetzes (KG) folgende Abgabensatzung: 
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§ 1 
Abgabenpflicht 

 
1Die Stadt Viechtach erhebt für die Benutzung ihrer Kindertageseinrichtungen (§ 1 der Sat-
zung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Viechtach (Kindertageseinrichtungssatzung 
- KitaS) Abgaben auf Grundlage dieser Satzung. 2Die Abgaben werden durch Bescheid fest-
gesetzt. 3Die Abgabenpflicht endet mit der Beendigung des Betreuungsverhältnisses gemäß 
§§ 6 und 7 KitaS. 
 
 

§ 2 
Abgabentatbestand 

 
(1) 1Für die Inanspruchnahme der Betreuung in einer städtischen Kindertageseinrichtung 

erhebt die Stadt Viechtach als Abgabe ein sog. Betreuungsgeld. 2Die Pflicht zur Leistung 
des Betreuungsgelds besteht auch im Fall vorübergehender Erkrankung, oder sonstiger 
Abwesenheit fort. 3Kann die Kindertageseinrichtung aufgrund ärztlich nachgewiesener 
Erkrankung über einen Zeitraum von mehr als einen Monat nicht besucht werden, so ist 
eine Rückerstattung des Betreuungsgelds auf Antrag möglich. 

 
(2) Für die Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung in den Kindergärten St. Josef und Son-

nen-Blume, der Frühstücksverpflegung im Kindergarten Sonnen-Blume (sog. „Gesundes 
Frühstück“) und der Pausenverpflegung im Krippenbereich des Kindergartens St. Josef 
(sog. „Gesunde Pause“) wird als Abgabe ein sog. Essensgeld erhoben. 
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§ 3 
Abgabenschuldner 

 
(1) Abgabenschuldner sind 
 

a) die Personensorgeberechtigten des Kindes, das in eine städtische Kindertagesein-
richtung aufgenommen wird, 

 
b) diejenigen, die das Kind zur Aufnahme in eine städtische Kindertageseinrichtung an-

gemeldet haben. 
 
 

(2) Mehrere Abgabenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 
 

§ 4 
Entstehen und Fälligkeit der Abgaben; Elternbeitragszuschuss; 

vorübergehende Schließung der Einrichtung 
 
(1) Das Betreuungsgeld im Sinne von § 6 Abs. 1 entsteht erstmals mit der Aufnahme des 

Kindes in eine Kindertageseinrichtung; im Übrigen entsteht diese Abgabe jeweils fortlau-
fend mit Beginn eines Monats. 

 
(2) 1Das Essensgeld im Sinne von § 6 Abs. 2 für das Mittagessen im Kindergarten St. Josef 

oder im Kindergarten Sonnen-Blume entsteht, wenn für das jeweilige Kind ein Mittages-
sen bestellt wird und bei Abwesenheit des Kindes nicht bis spätestens 08:00 Uhr des 
Vortages telefonisch oder über die KitaInfoApp bei der Leitung der Kindertageseinrich-
tung abbestellt wird. 

 
(3) Das Essensgeld im Sinne von § 6 Abs. 3 für eine Frühstücksverpflegung im Kindergar-

ten Sonnen-Blume oder eine Pausenverpflegung in den Krippengruppen des Kindergar-
tens St. Josef entsteht bei der Aufnahme des Kindes in die Kindertageseinrichtung. 

 
(4) Die sonstigen Abgaben im Sinne von § 6 Abs. 3 entstehen mit der Erbringung der Leis-

tung durch die Stadt Viechtach; sie werden einen Monat nach Bekanntgabe des Abga-
benbescheids fällig. 

 
(5) 1Das Betreuungsgeld wird jeweils zum 10. eines Monats für den gesamten Monat fällig. 

2Das Essensgeld wird jeweils zum 10. des Folgemonats fällig. 3Die Abgabenpflichtigen 
sollen der Stadt Viechtach ein SEPA-Mandat für ihr Konto erteilen. 
4Rückbuchungsgebühren bei nicht ausreichender Deckung des Kontos gehen zu Lasten 
der Abgabenschuldner. 5Barzahlung oder eine Zahlung der Abgaben direkt in der Kin-
dertageseinrichtung ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich. 6Werden die Abga-
ben nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages bezahlt, so sind Säumniszuschläge gemäß 
Art. 13 Abs. 1 Nr. 5 KAG in Verbindung mit § 240 der Abgabenordnung (AO) zu entrich-
ten. 

 
(6) 1Der vom Freistaat Bayern nach Art. 23 Abs. 3 des Bayerischen Kinderbildungs- und 

Betreuungsgesetzes (BayKiBiG) zur Entlastung der Familie gewährte Zuschuss wird auf 
den Abgabensatz nach § 6 dieser Abgabensatzung angerechnet. 2Die Anrechnung ist 
auf die Höhe des festgesetzten Betreuungsgeldes (ohne Essensgeld) begrenzt. 3Eine 
etwaige Differenz zwischen dem individuellen Betreuungsgeld und dem staatlichen Zu-
schuss wird nicht an die Abgabenschuldner ausbezahlt. 
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(7) 1Bei vorübergehender Schließung der Kindertageseinrichtung von mindestens zehn auf-

einander folgenden üblichen Öffnungstagen werden die vereinnahmten Betreuungsgel-
der bei der nächsten Abgabenzahlung verrechnet, oder zurückerstattet. 2Satz 1 gilt nicht 
für die Schließung während der Ferien, oder soweit Ersatzlösungen an mindestens zehn 
Tagen pro Monat in Anspruch genommen werden. 

 
 

§ 5 
Abgabenmaßstab 

 
(1) Die Höhe des Betreuungsgeldes im Sinne des § 6 Abs. 1 richtet sich nach der Dauer der 

Betreuung in der Kindertageseinrichtung (Buchungszeit). 
 

(2) 1Die Buchungszeit gibt den von den Personensorgeberechtigten mit der Stadt vereinbar-
ten Zeitraum an, während dem das Kind regelmäßig in der Kindertageseinrichtung be-
treut wird. 2Wechselnde Buchungszeiten werden auf den Tagesdurchschnitt einer 5-
Tage-Woche umgerechnet. 3Kranktheits- und urlaubsbedingte Fehlzeiten sowie Schließ-
zeiten von bis zu 30 Tagen im Jahr bleiben unberücksichtigt. 

 
 

§ 6 
Abgabensatz 

 
(1) Für jeden angefangenen Monat werden als Abgabe folgende Betreuungsgelder (inkl. 

Spiel- und Getränkegeld) erhoben: 
 
a) Betreuung in der Kinderkrippe Am Pfahl, in der Krippengruppe des Kindergartens St. 

Josef und der altersgemischten Gruppe im Kindergarten Sonnen-Blume: 
 

1In diesen Gruppen werden überwiegend Kinder, die bei Kindergarten- oder Krippen-
eintritt das 3. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, betreut: 

 
Für eine tägliche Buchungszeit  
von mehr als drei bis vier Stunden 170,00 Euro 
von mehr als vier bis fünf Stunden 190,00 Euro 
von mehr als fünf bis sechs Stunden 210,00 Euro 
von mehr als sechs bis sieben Stunden 235,00 Euro 
von mehr als sieben bis acht Stunden 257,00 Euro 
von mehr als acht bis neun Stunden 276,00 Euro 
von mehr als neun bis zehn Stunden 331,00 Euro 

 
2Die Buchungszeit drei bis vier Stunden ist in der altersgemischten Gruppe des Kin-
dergartens Sonnen-Blume nicht möglich. 

 
b) Betreuung in den Kindergartengruppen der Kindergärten St. Josef und Sonnen-

Blume: 
 
In diesen Gruppen werden Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zur 
Einschulung betreut: 
 
Für eine tägliche Buchungszeit  
von drei bis vier Stunden (nur nachmittags) 138,00 Euro 
von mehr als vier bis fünf Stunden 157,00 Euro 
von mehr als fünf bis sechs Stunden 173,00 Euro 
von mehr als sechs bis sieben Stunden 190,00 Euro 
von mehr als sieben bis acht Stunden 208,00 Euro 
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von mehr als acht bis neun Stunden 224,00 Euro 
von mehr als neun bis zehn Stunden 269,00 Euro 

 
c) Betreuung im Naturpark- und Waldkindergarten Stadt Viechtach 

 
Für eine tägliche Buchungszeit  
von mehr als vier bis fünf Stunden 157,00 Euro 
von mehr als fünf bis sechs Stunden 173,00 Euro 

 
(2) Nimmt ein Kind am Mittagessen teil, beträgt das hierfür als Abgabe erhobene Essens-

geld täglich 3,50 Euro. 
 
(3) 1Für die Teilnahme an der Frühstücksverpflegung beträgt das hierfür als Abgabe erho-

bene Essensgeld pauschal und unabhängig von der Anzahl der Teilnahmen monatlich 
15,00 Euro. 2Für die Teilnahme an der Pausenverpflegung beträgt das hierfür als Abga-
be erhobene Essensgeld pauschal und unabhängig von der Anzahl der Teilnahmen mo-
natlich 5,00 €. 3Im August fällt aufgrund der dreiwöchigen Schließzeit kein Essensgeld 
für die Frühstücks- und Pausenverpflegung an. 

 
(4) Für die Essensgelder nach Abs. 2 und 3 wird keine Ermäßigung nach § 7 gewährt. 
 
(5) Es werden folgende Verwaltungsgebühren erhoben: 
 

Änderung der Buchungszeit 
 
Die einmalige Änderung der Buchungszeit ist im jeweiligen Betreuungsjahr gebührenfrei. 
Für jede zusätzliche Änderung der gewählten Buchungszeit während des jeweiligen Be-
treuungsjahres wird eine Verwaltungsgebühr von 20,00 € erhoben. 

 
 

§ 7 
Geschwisterermäßigung; Nachmittagsermäßigung; 

Sonstige Ermäßigungen; weitere Regelungen 
 
(1) 1Besuchen zwei oder mehrere Kinder aus einer Familie (auch Stief- oder Halbgeschwis-

ter) eine Kindertageseinrichtung der Stadt Viechtach, wird das Betreuungsgeld nach § 6 
Abs. 1 für das zweite und jedes weitere Kind um 30,00 Euro gesenkt. 2§ 4 Abs. 6 gilt 
sinngemäß. 

 
(2) 1Wird ein Kind ausschließlich nachmittags in einer Kindertageseinrichtung der Stadt 

Viechtach betreut, so wird das Betreuungsgeld nach § 6 Abs. 1 um 30,00 Euro gesenkt. 
2§ 4 Abs. 6 gilt sinngemäß. 

 
(3) 1Wird ein Kind ab dem 16. eines Monats in eine Kindertageseinrichtung aufgenommen, 

so reduziert sich das Betreuungsgeld gemäß § 6 Abs. 1 um die Hälfte. 2Muss ein Kind, 
dass zu Beginn des jeweiligen Betreuungsjahres das 3. Lebensjahr vollendet hat, ent-
gegen dem Wunsch der Erziehungsberechtigten in einer altersgemischten Gruppe im 
Kindergarten Sonnen-Blume betreut werden und ist keine Aufnahme in einer anderen 
städtischen Kindergartengruppe möglich, so richtet sich das Betreuungsgeld nach § 6 
Abs. 1 Buchst. b). 

 
(4) Bei einer kurzzeitigen Betreuung eines Schulkindes (sog. „Ferienkind“) wird das Betreu-

ungsgeld gemäß § 6 Abs. 1 ermäßigt, indem die Tage der tatsächlichen Inanspruch-
nahme und die tatsächlichen Öffnungstage ins Verhältnis gesetzt werden. 
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§ 8 
Abgabenermäßigung und Abgabenbefreiung gemäß Sozialgesetzbuch 

 
(1) Die Personensorgeberechtigten können beim zuständigen Jugendamt bzw. Sozialamt 

einen Antrag auf Kostenübernahme nach § 90 Abs. 4 des Sozialgesetzbuches Achtes 
Buch (SGB VIII) stellen, wenn die Belastungen durch die Abgaben den Eltern oder dem 
Kind nicht zuzumuten sind. 

 
(2) Die Antragstellung und -prüfung erfolgt durch den Träger der öffentlichen Jugendhilfe. 
 
(3) Die Kindertageseinrichtung ist verpflichtet, die Personensorgeberechtigten beim Eintritt 

des Kindes in die Kindertageseinrichtung auf diese Möglichkeit aufmerksam zu machen. 
 
(4) Bis zur Entscheidung über den Antrag ist die Abgabe nach § 6 von den Personensorge-

berechtigten zu entrichten. 
 
(5) Die nachrangig zur Anwendung kommenden Vorschriften über Stundung, Ratenzahlung 

und Erlass bleiben unberührt. 
 
 

§ 9 
Festlegung der Abgaben; Auskunftspflichten 

 
(1) 1Die Anzahl der in Tageseinrichtungen für Kinder im Gebiet der Stadt Viechtach betreu-

ten Kinder der Familie ist durch Vorlage geeigneter Unterlagen zu belegen. 2Wird ein 
Nachweis nicht erbracht, werden die Abgaben in Höhe des für das erste Kind maßgebli-
chen Betrages festgesetzt. 3Die Ermäßigung erfolgt ab dem Zeitpunkt der Mitteilung an 
die Stadt Viechtach. 

 
(2) Die Personensorgeberechtigten sind verpflichtet, der Stadt Viechtach für die Abgaben-

höhe oder das Benutzungsverhältnis maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu mel-
den und über den Umfang der Veränderung Auskunft zu erteilen. 

 
 

§ 10 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Diese Abgabensatzung tritt am 01.09.2025 in Kraft.  
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 

Kindertageseinrichtungen der Stadt Viechtach (Kindertageseinrichtungsgebührensatzung 
– KitaGebS) vom 23.10.2020 (VITAbl. Nr. 6/2020), zuletzt geändert durch Satzung vom 
07.05.2024 (VITAbl. Nr. 5/2024) außer Kraft. 

 
 
Viechtach, 06.05.2025 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 


	Inhaltsverzeichnis
	§ 1 Abgabenpflicht
	§ 2 Abgabentatbestand
	§ 3 Abgabenschuldner
	§ 4 Entstehen und Fälligkeit der Abgaben; Elternbeitragszuschuss; vorübergehende Schließung der Einrichtung
	§ 5 Abgabenmaßstab
	§ 6 Abgabensatz
	§ 7 Geschwisterermäßigung; Nachmittagsermäßigung; Sonstige Ermäßigungen; weitere Regelungen
	§ 8 Abgabenermäßigung und Abgabenbefreiung gemäß Sozialgesetzbuch
	§ 9 Festlegung der Abgaben; Auskunftspflichten
	§ 10 Inkrafttreten, Außerkrafttreten




Satzung zur Anderung der Kindertageseinrichtu ngsabgabensatzung


Yom02j22025


Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund S 90 Abs. 3 des Sozialgesetzbuches Achtes Buch


(SGB Vlll) Art. 1,2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) analog und Art.20 des


Kostengesetzes (KG) folgende Satzung:


s1
Anderung der Kindertageseinrichtungsabgabensatzung


Die Satzung über die Erhebung von Abgaben für die Benutzung der Kindertageseinrichtun-
gen der -StaOt Viechtach (Kindertageseinrichtungsabgabensatzung KitaAS) vom


06.05.2025 (VlTAbl. Nr. 6/2025) wird wie folgt geändert:


$ 7 Abs. 3 wird wie folgt geändert:


1. Der bisherige Wortlaut wird zu Satz 1.


2. Es wird folgender Satz 2 angefügt:


,,Muss ein Kind, dass zu Beginn des jeweiligen Betreuungsjahres das 3. Lebensjahr voll-


ändet hat, entgegen dem Wunsch der Eziehungsberechtigten in einer altersgemischten


Gruppe im Kindergarten Sonnen-Blume betreut werden und ist keine Aufnahme in einer


andeien städtischän Kindergartengruppe möglich, so richtet sich das Betreuungsgeld


nach $ 6Abs. 1 Buchst. b)."


s2
lnkrafüreten


Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.


Viechtach, 02.12.
ST VIECHTAC


erster
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Stadt Viechtach 
Geschäftszeichen 
5.1/1500/163389 
 
 


 
Bekanntmachung 


 
 
Widerspruchsrecht gemäß § 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz (BMG): 
 
Die Meldebehörde ist berechtigt, bestimmte Auskünfte an Dritte zu erteilen.  
Die Betroffenen können jedoch der Übermittlung ihrer Daten durch das 
Einwohnermeldeamt bei folgenden Auskünften widersprechen: 
 


 Auskunft an Parteien (§ 50 Abs. 1 BMG) 
Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher 
und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden 
Monaten Auskunft erteilen über Familienname, Vornamen, Doktorgrad und 
derzeitige Anschriften sowie, sofern die Person verstorben ist, diese Tatsache 
(Einfache Melderegisterauskunft). 
 


 Alters- und Ehejubilare (§ 50 Abs. 2 BMG) 
Auskunft aus dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, 
Presse oder Rundfunk über Familienname, Vorname, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum 
und Art des Jubiläums. 
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 
100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes 
folgende Ehejubiläum. 
 


 Adressbuchverlage (§ 50 Abs. 3 BMG) 
Auskunft zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, über 
Familienname, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften. Die übermittelten 
Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in 
Buchform) verwendet werden.  
 
 
 
Eine Erteilung dieser Auskünfte erfolgt nicht, wenn eine Auskunftssperre vorliegt oder 
die Betroffenen der Übermittlung ihrer Daten widersprochen haben. Wer von seinem 
Widerspruchsrecht Gebrauch machen will, wird gebeten, dies dem Bürgeramt der Stadt 
Viechtach mitzuteilen. 
 
 
 
Viechtach, 28.11.2025 
STADT VIECHTACH 
 
 
Wittmann       
1. Bürgermeister      
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Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung 
 


Vom 02.12.2025 
 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung 


 
Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) vom 15.11.2016, 
zuletzt geändert durch Satzung vom 02.07.2024 (VITAbl. Nr. 7/2024), wird wie folgt geändert: 
 
1. § 9a erhält folgende Fassung: 


 
„§ 9a 


Grundgebühr 
 


(1) 1Die Grundgebühr wird nach dem Dauerdurchfluss (Q3) oder nach dem 
Nenndurchfluss (Qn) der verwendeten Wasserzähler berechnet. 2Befinden sich auf 
einem Grundstück nicht nur vorübergehend mehrere Wasseranschlüsse, so wird die 
Grundgebühr nach der Summe des Dauerdurchflusses oder des Nenndurchflusses 
der einzelnen Wasserzähler berechnet. 3Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, 
wird der Dauerdurchfluss oder der Nenndurchfluss geschätzt, der nötig wäre, um 
die mögliche Wasserentnahme messen zu können. 


 
(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit 


Dauerdurchfluss inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer 
 


bis 4 m³/h 51,36 €/Jahr 
bis 10 m³/h 128,40 €/Jahr 
bis 16 m³/h 205,44 €/Jahr 
über 16 m³/h 321,00 €/Jahr. 


 
(3) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit 


Nenndurchfluss inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer 
 


bis 2,5 m³/h 51,36 €/Jahr 
bis 6 m³/h 128,40 €/Jahr 
bis 10 m³/h 205,44 €/Jahr 
über 10 m³/h 321,00 €/Jahr. 


 
(4) 1Die Grundgebühr für einen Bauwasserzähler oder ein Standrohr mit Zähler beträgt 


je angefangenen Monat 10,70 € inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer. 2Als 
Standrohr gilt jede Vorrichtung, die es erlaubt, aus einem Hydranten (Überflur- oder 
Unterflurhydranten) Wasser zu entnehmen. 3Für die Überlassung wird bei Abholung 
eine Kaution zur Zahlung fällig. 4Die Kaution beträgt 


 
a) bei einem Bauwasserzähler 150,00 € 
 
b) bei einem Standrohr mit Zähler 250,00 €. 


 
5Die Kaution wird nach mangelfreier und fristgerechter Rückgabe unverzinst 
zurückerstattet. 6Die Kaution unterliegt nicht der Umsatzsteuer.“ 
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2. § 10 erhält folgende Fassung: 


 
„§ 10 


Verbrauchsgebühr 
 


(1) 1Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des aus der 
Wasserversorgungseinrichtung entnommenen Wassers berechnet. 2Die Gebühr 
beträgt 3,75 € inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer pro Kubikmeter 
entnommenen Wassers. 


 
(2) 1Der Wasserverbrauch wird durch geeichte Wasserzähler ermittelt. 2Er ist durch die 


Stadt zu schätzen, wenn 
 


1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 
 
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird, 


oder 
 
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Wasserzähler den 


wirklichen Wasserverbrauch nicht angibt. 
 
(3) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, 


so beträgt die Gebühr 3,75 € inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer pro 
Kubikmeter entnommenen Wassers.“ 


 
3. § 14 erhält folgende Fassung: 


 
„§ 14 


Umsatzsteuer 
 
1Zu den Beiträgen und Kostenerstattungsansprüchen wird die Umsatzsteuer in der jeweils 
gesetzlichen Höhe erhoben. 2In den Gebühren ist die Umsatzsteuer enthalten.“ 


 
 


§ 2 
Inkrafttreten 


 
Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 
 
Viechtach, 02.12.2025 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Satzung zur Änderung der Ferienbetreuungssatzung-Grundschule 
 


Vom 02.12.2025 
 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung 
(GO) folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
Änderung der Ferienbetreuungssatzung-Grundschule 


 
Die Satzung für die Ferienbetreuung an der Grundschule Viechtach (Ferienbetreuungssat-
zung-Grundschule - FBS-GS) vom 14.01.2020 wird wie folgt geändert: 
 
1. § 1 wird wie folgt geändert: 


 
a) In Abs. 1 werden nach dem Wort „Einrichtung“ die Angabe „im Sinne des Art. 21 GO“ 


eingefügt. 
 


b) In Abs. 2 wird nach dem Wort „Betreuungsangebot“ die Angabe „(Ferienangebot)“ ein-
gefügt. 


 
2. § 2 wird wie folgt geändert: 


 
a) Der bisherige Wortlaut wird zu Abs. 1. 


 
b) Satz 1 des bisherigen Wortlauts erhält folgende Fassung: 


 
„1Die Ferienbetreuung ermöglicht die Betreuung von Schulkindern im Grundschulalter 
und Vorschulkindern in den Ferien. 2Die Ferienbetreuung ist ein freiwilliges Angebot 
der Stadt Viechtach zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.“ 
 


c) Es wird folgender Abs. 2 angefügt: 
 
„Die Ferienbetreuung dient zusammen mit der offenen Ganztagsbetreuung an der 
Grundschule Viechtach zur Erfüllung des mit dem Ganztagsförderungsgesetzes       
(GaFöG) ab dem 01.08.2026 stufenweisen eingeführten Rechtsanspruches auf Ganz-
tagsbetreuung gemäß § 24 Abs. 4 des Sozialgesetzbuches Achtes Buch (SGB VIII).“ 


 
3. § 4 wird wie folgt geändert: 


 
a) Abs. 1 erhält folgende Fassung: 


 
„1Zur Ermittlung der Ferienwochen, in welchen die Personensorgeberechtigten eine 
Ferienbetreuung benötigen, wird jeweils im November oder Dezember eine verbindli-
che Bedarfsabfrage für das nächste Betreuungsjahr (Kalenderjahr)durchgeführt. 2So-
fern für die jeweiligen Ferienwochen des nächsten Betreuungsjahres für mindestens 
zehn Kinder bis spätestens 31.12. des vorhergehenden Betreuungsjahres ein Bedarf 
bei der Stadt Viechtach angemeldet wird, kommt das Betreuungsangebot zustande 
(Mindestteilnehmerzahl). 3Für Kinder, die einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreu-
ung nach § 24 Abs. 4 SGB VIII haben, gilt keine Mindestteilnehmerzahl.“ 
 


b) In Abs. 3 wird folgender Satz 3 angefügt: 
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„3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Kinder, die einen Rechtsanspruch auf Ganztags-
betreuung nach § 24 Abs. 4 SGB VIII haben. Für die Geltendmachung des Rechtsan-
spruches gelten die gesetzlichen Bestimmungen.“ 
 


c) Abs. 4 wird wie folgt geändert: 
 
aa) In Satz 1 wird nach dem Wort „erfolgt“ die Angabe „neben dem Rechtsanspruch 


auf Ganztagsbetreuung nach § 24 Abs. 4 SGB VIII“ eingefügt. 
 
bb) In Satz 2 werden nach dem Buchst. c) folgende Buchst. angefügt: 


   
  „d) Kinder, bei denen ein Personensorgeberechtigter berufstätig ist, 
 


e) Kinder, die im Interesse einer Integration der Betreuung bedürfen.“ 
 


d) Abs. 5 erhält folgende Fassung: 
 
„Die Aufnahme erfolgt bis zum Ende des Kalenderjahres (Betreuungsjahres) und muss 
für jedes Betreuungsjahr erneut beantragt werden.“ 


 
4. § 5 erhält folgende Fassung: 


 
„§ 5 


Öffnungszeiten, Schließzeiten, tägliche Betreuungszeit, 
Buchung, Betreuungsumfang 


 
(1) 1Die Öffnungszeiten werden von der Stadt Viechtach nach erfolgter Bedarfsabfrage 


gegen Ende des vorhergehenden Betreuungsjahres festgelegt. 2Betreuungsjahr ist 
das Kalenderjahr. 


 
(2) 1An gesetzlichen Feiertagen ist die Ferienbetreuung geschlossen. 2Die Schließzei-


ten von bis zu zwanzig Werktagen (Wochentage Montag bis Freitag) pro Betreu-
ungsjahr werden von der Stadt Viechtach im Rahmen der Bedarfsabfrage nach § 4 
festgelegt. 


 
(3) 1Die tägliche Betreuungszeit wird von Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 13:00 


Uhr festgesetzt (Regelbetreuungszeit). 2Ab dem 01.08.2026 wird die tägliche Be-
treuungszeit für Kinder mit Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung bei Bedarf auf 
bis max. 16:00 Uhr erweitert (erweiterte Betreuungszeit). 3Über Ausnahmen von 
den Sätzen 1 und 2 entscheidet die Stadt Viechtach. 


 
(4) Die Kinder müssen pünktlich zum Beginn der täglichen Betreuungszeit zum Betreu-


ungsort gebracht werden und pünktlich zum Ende der Betreuungszeit wieder ab-
geholt werden. 


 
(5) 1Getränke werden gebührenfrei zur Verfügung gestellt. 2Eine Mittagsverpflegung in 


der Regelbetreuungszeit erfolgt nicht. 3Im Rahmen der erweiterten Betreuungszeit 
wird ggf. mit einem externen Kooperationspartner eine kostenpflichtige Mittagsver-
pflegung angeboten. 


 
(6) 1Eine Buchung zur Ferienbetreuung ist nur wochenweise und nicht tageweise mög-


lich. 2Es können mehrere Wochen, oder auch nur eine Woche gebucht werden. 
3Der Buchungsumfang ist bei der Anmeldung verbindlich anzugeben. 


 
(7) Eine Änderung des Betreuungsumfangs während der Ferien bedarf der Zustim-


mung der Stadt Viechtach.“ 
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5. § 9 wird wie folgt geändert: 
 


a) Abs. 1 wird ersatzlos gestrichen. 
 
b) Der bisherige Abs. 2 wird zu Abs. 1 und wird wie folgt geändert: 


 
Die Angabe „Mit Wirkung zu Beginn einer Ferienbetreuung unter Einhaltung einer ein-
wöchigen Frist kann ein Aufnahmebescheid außer in den Fällen der Art. 48 und 49 
des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) nur dann widerrufen 
bzw. zurückgenommen werden (Ausschluss), wenn“ wird durch die Angabe „Ein Kind 
kann vom weiteren Besuch der Ferienbetreuung ausgeschlossen werden wenn“ er-
setzt. 
 


c) Es wird folgender neuer Abs. 2 angefügt: 
 
„Die Entscheidung über den Ausschluss trifft die Stadt Viechtach nach Anhörung der 
Personensorgeberechtigten.“ 


 
 


§ 2 
weitere Änderung der Ferienbetreuungssatzung-Grundschule 


 
Die Satzung für die Ferienbetreuung an der Grundschule Viechtach (Ferienbetreuungssat-
zung-Grundschule - FBS-GS) vom 14.01.2020, die zuletzt durch § 1 geändert wurde, wird wie 
folgt geändert: 
 
In § 1 Abs. 2 wird folgender Satz 3 angefügt: 
 
„3Das Ferienangebot unterliegt der staatlichen Schulaufsicht nach Art. 111 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 
des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG).“ 
 
 


§ 3 
Inkrafttreten 


 
(1) § 1 tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 
(2) § 2 tritt am 01.10.2026 in Kraft. 
 
 
Viechtach, 02.12.2025 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Satzung zur Änderung der Ferienbetreuungsgebührensatzung-Grundschule 
 


Vom 02.12.2025 
 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 2 und Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
Änderung der Ferienbetreuungsgebührensatzung-Grundschule 


 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Ferienbetreuung an der 
Grundschule Viechtach (Ferienbetreuungsgebührensatzung-Grundschule - FBGS-GS) vom 
03.03.2020, zuletzt geändert durch Satzung vom 09.04.2024 (VITAbl. Nr. 4/2024) wird wie 
folgt geändert: 
 
1. In § 4 Abs. 1 wird das Wort „Gebühr“ durch das Wort „Betreuungsgebühr“ ersetzt. 
 
2. § 5 erhält folgende Fassung: 


 
„§ 5 


Gebührenhöhe 
 
(1) Für den Besuch der Ferienbetreuung erhebt die Stadt Viechtach folgende Betreu-


ungsgebühren: 
 


a) für eine Fünf-Tage-Woche 
 
aa) in der Regelbetreuungszeit (08:00 Uhr bis 13:00 Uhr) 65,00 € 


 
bb) in der erweiterten Betreuungszeit (13:00 Uhr bis 16:00 Uhr) 
 für jede angefangene Stunde 13,00 € 
 


b) für eine Vier-Tage-Woche 
 


aa) in der Regelbetreuungszeit (08:00 Uhr bis 13:00 Uhr) 52,00 € 
 


bb) in der erweiterten Betreuungszeit (13:00 Uhr bis 16:00 Uhr) 
 für jede angefangene Stunde 10,00 € 


 
(2) Besuchen zwei oder mehrere Kinder aus einer Familie (auch Stief- oder Halbge-


schwister) die Ferienbetreuung werden die Betreuungsgebühren nach Abs. 1 für 
das zweite und jedes weitere Kind um 10,00 € gesenkt. 


 
(3) In der Gebühr ist eine etwaige gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.“ 
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§ 2 
Inkrafttreten 


 
Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 
 
Viechtach, 02.12.2025 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Satzung zur Änderung der Freibadgebührensatzung 
 


Vom 02.12.2025 
 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
und Art. 20 des Kostengesetzes (KG) folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
Änderung der Freibadgebührensatzung 


 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Freibads der Stadt 
Viechtach (Freibadgebührensatzung – FBGS) vom 03.03.2015, zuletzt geändert durch Sat-
zung vom 10.10.2023 (VITAbl. Nr. 12/2023), wird wie folgt geändert: 
 
§ 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
„Alternative 


Eintritt einschließlich Um-
kleidekabine und Kleider-
aufbewahrung für 


Nr. 1.1 Nr. 1.2 Nr. 2. Nr. 3.1 Nr. 3.2 


 


 Einzelkarten 
(Tageskarten): 


Feierabend-
karten 


(Tageskarten 
ab 17:00 Uhr): 


Zwölfer- 
karten 


(Dutzendkarten): 
Saison-
karten: 


Saisonkarten 
(im Vorver-


kauf): 
a) Erwachsene 5,00 € 3,00 € 50,00 € 120,00 € 100,00 € 
b) Jugendliche von 15 bis 17 


Jahren, Schwerbehinderte 
(ab GdB 50), Inhaber der 
Bayerischen Ehrenamtskar-
te,, Inhaber der Jugendlei-
ter-Card (Juleica), Empfän-
ger von Bürgergeld und 
Sozialhilfe (Hilfe zum Le-
bensunterhalt und bei 
Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminde-
rung), Personen, die an 
einem freiwilligen sozialen 
bzw. ökologischen Jahr 
oder am Bundesfreiwilli-
gendienst teilnehmen, 
Studenten, Personen mit 
Bayerwald-Card 


4,00 € 2,00 € 40,00 € 50,00 € 45,00 € 


c) Kinder von 6 bis 14 Jahren 2,00 € 1,00 € 20,00 € 35,00 € 30,00 € 
d) Familien (zwei Erwachse-


ne, mindestens ein Kind bis 
14 Jahren) 


nicht möglich nicht möglich nicht möglich 175,00 € 155,00 €“ 


 
 


§ 2 
Inkrafttreten 


 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Viechtach, 02.12.2025 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Satzung zur Änderung der Kindertageseinrichtungsabgabensatzung 
 


Vom 02.12.2025 
 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund § 90 Abs. 3 des Sozialgesetzbuches Achtes Buch 
(SGB VIII) Art. 1, 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) analog und Art. 20 des 
Kostengesetzes (KG) folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
Änderung der Kindertageseinrichtungsabgabensatzung 


 
Die Satzung über die Erhebung von Abgaben für die Benutzung der Kindertageseinrichtun-
gen der Stadt Viechtach (Kindertageseinrichtungsabgabensatzung – KitaAS) vom 
06.05.2025 (VITAbl. Nr. 6/2025) wird wie folgt geändert: 
 
§ 7 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 
 
1. Der bisherige Wortlaut wird zu Satz 1. 
 
2. Es wird folgender Satz 2 angefügt: 


 
„Muss ein Kind, dass zu Beginn des jeweiligen Betreuungsjahres das 3. Lebensjahr voll-
endet hat, entgegen dem Wunsch der Erziehungsberechtigten in einer altersgemischten 
Gruppe im Kindergarten Sonnen-Blume betreut werden und ist keine Aufnahme in einer 
anderen städtischen Kindergartengruppe möglich, so richtet sich das Betreuungsgeld 
nach § 6 Abs. 1 Buchst. b).“ 


 
 


§ 2 
Inkrafttreten 


 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Viechtach, 02.12.2025 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Satzung zur Änderung der Werbeanlagensatzung 
 


Vom 02.12.2025 
 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 81 Abs. 1 Nr. 2 der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO) folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
Änderung der Werbeanlagensatzung 


 
Die Satzung über die Zulässigkeit von Werbeanlagen im Stadtgebiet (Werbeanlagensatzung 
– WS) vom 08.08.2023 (VITAbl. Nr. 8/2023) wird wie folgt geändert: 
 
Nach § 3 Abs. 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 
 
„Unbeschadet der Absätze 1 bis 3 sind Anlagen zulässig, deren Gesamtanzeigefläche 
insgesamt maximal einen Quadratmeter betragen und deren automatischer Bildwechsel nicht 
mehr als zwei Mal pro Minute stattfindet (Infomonitore). Der Betrieb ist nur im Zeitraum von 
6:00 Uhr bis 22:00 Uhr zulässig.“ 
 
 


§ 2 
Inkrafttreten 


 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
Viechtach, 02.12.2025 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 







Gz. 2.0/614/163581 Seite 1 von 7


Kommunales Förderprogramm zur Durchführung privater Baumaßnahmen 
im Rahmen der Städtebauförderung für die Erhaltung des eigenständigen 


Charakters des Ortskerns der Stadt Viechtach 
(Ortskernförderprogramm) 


Vom 02.12.2025


Die Stadt Viechtach erlässt das folgende kommunale Förderprogramm: 


1. Zielsetzung


Ziel des kommunalen Förderprogramms ist die Erhaltung des eigenständigen Charakters des 
Ortskerns in der Stadt Viechtach. Die Entwicklung soll durch geeignete Erhaltungs-, Sanie-
rungs- und Gestaltungsmaßnahmen unter Berücksichtigung des Ortsbildes und denkmalpfle-
gerischer Gesichtspunkte unterstützt werden. 


2. Gegenstand der Förderung


2.1 Förderfähig sind 


2.1.1 Fassadenprogramm: 


Maßnahmen zur Erhaltung und Gestaltung der vorhandenen Gebäude mit orts-
bildprägendem Charakter insbesondere Maßnahmen an Fassaden einschließ-
lich Fenstern und Türen, Hoftoren, Einfriedungen und Treppen. 


2.1.2 Geschäftsflächenprogramm: 


Baumaßnahmen zur Beseitigung und Vermeidung von Leerständen durch 
Etablierung von neuen Geschäfts-, Dienstleistungs- und Gastronomieflächen 
einschließlich dazugehöriger Neben- und Lagerräume. 


2.1.3 Begrünungs- und Entsiegelungsprogramm: 


Maßnahmen zur Anlage bzw. Neugestaltung von Vor- und Hofräumen mit öf-
fentlicher Wirkung zur Erhaltung und Gestaltung des Ortsbildes wie z.B. durch 
Begrünung und Entsiegelung. 


2.2 Nicht gefördert werden 


2.2.1 Bauunterhalt 


2.2.2 reine Instandhaltungsmaßnahmen 


2.2.3 Neubaumaßnahmen 


2.2.4 Investitionen in mobile Anlagen und transportable Inneneinrichtung 


2.2.5 Werbeanlagen 
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2.3 Anforderungen an die Ausführung: 


Die geplanten Maßnahmen sollen sich besonders in folgenden Punkten den Zielen der 
städtebaulichen Erneuerung anpassen: 


2.3.1 Fassadengestaltung: 


Bei der Fassadengestaltung sind die historischen Gegebenheiten der Gebäude 
zu erhalten. Bei historischen Gebäuden empfiehlt es sich, eine Befunduntersu-
chung durchzuführen. Als Anstriche sind die ursprünglich vorhandenen oder 
ortsüblichen Farbtöne zu verwenden. Eine Koordinierung der Farbgestaltung 
benachbarter Gebäude ist anzustreben. 


2.3.2 Fenster: 


Ein ausgewogenes Verhältnis von Öffnungen zur Wandfläche ist zu erhalten 
oder wiederherzustellen. Alte Fensterteilungen sind zu erhalten und zu ergän-
zen. Dem Erhalt der historischen Fenster ist gegenüber der Erneuerung der 
Vorrang zu geben. Fenster in Kunststoff oder Holz-Alu-Konstruktion sind nicht 
förderfähig. 


2.3.3 Hauseingänge, Türen und Tore: 


Die historischen Türen und Tore sind handwerksgerecht zu erhalten bzw. zu 
ergänzen und dort, wo sie fehlen, zu erneuern. Auf eine handwerklich qualitativ 
hochwertige Ausführung grundsätzlich in Holz ist zu achten. Kunststofftüren 
sind nicht förderfähig. 


2.3.4 Ladenbereiche in der Erdgeschosszone: 


Ladenbereiche müssen sich in die gesamte Fassade einfügen. Insbesondere 
sind die Wandöffnungen in Größe, Form und Anzahl auf die Achsen und Tei-
lungen sowie auf die Konstruktion und Proportion der gesamten Fassade abzu-
stimmen. Alle An- und Einbauten müssen sich in Material und Farbgebung an 
die gesamte Fassade anpassen. Barrierefreiheit ist anzustreben. 


2.3.5 Baumaßnahme im Inneren eines Gebäudes: 


Auf die Verwendung von nachhaltigen, möglichst regionalen Baustoffen soll ge-
achtet werden. Der Ausbau hat in durchschnittlichem, angemessenem Stan-
dard zu erfolgen. Barrierefreiheit ist anzustreben. 


2.3.6 Begrünung und Entsiegelung von Vorgärten und Hofräumen: 


Die Versiegelung soll so gering wie möglich gehalten werden und eine funkti-
onsgerechte Versickerung ermöglichen. Fassaden-, Vorgärten- und Hofbegrü-
nungen sollen mit ortstypischen, regionalen Pflanzen, wo sinnvoll auch in Form 
von Hausbäumen, Spalieren oder Lauben erfolgen. Barrierefreiheit ist anzustre-
ben. 


Im Einzelfall sind in Abstimmung mit dem Sanierungsarchitekten und dem Bayerischen 
Landesamt für Denkmalpflege Abweichungen von den gestalterischen Anforderungen 
möglich. 
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3. Räumlicher Geltungsbereich


Der räumliche Geltungsbereich dieses Förderprogramms ist identisch mit dem in der Satzung 
über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Viechtach – Stadtkern I“ (Sanierungs-
satzung – SanS) vom 07.12.2021 festgelegten Sanierungsgebiet. Der Geltungsbereich ist in 
Form eines Lageplans als Anlage dem Förderprogramm beigefügt. 


4. Zuwendungsempfänger


Zuwendungsempfänger sind grundsätzlich die Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtig-
ten. Mieter und Pächter können ausnahmsweise gefördert werden, wenn sie das Einverständ-
nis der Eigentümer mit den geplanten Maßnahmen nachweisen, die Investitionen dauerhaft 
mit dem Gebäude verbunden bleiben und für Nachfolgenutzungen im Wesentlichen geeignet 
sind. 


5. Grundsätze der Förderung


5.1 Das Fördervolumen des kommunalen Förderprogramms wird jährlich im Haushaltsplan 
der Stadt Viechtach festgelegt. Eine Förderung ist nur möglich, wenn entsprechende 
Haushaltsmittel zur Verfügung stehen und wenn sichergestellt ist, dass anteilige Städte-
bauförderungsmittel gewährt werden. 


5.2 Ein Rechtsanspruch auf eine Förderung besteht nicht. 


5.3 Von der Förderung ausgeschlossen sind: 


5.3.1 Kostenanteile, die durch andere öffentliche Haushalte (z. B. Denkmalschutz, 
Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)) gefördert werden können (es 
gilt das Subsidiaritätsprinzip der Förderung, d.h. nicht unwesentliche Förder-
möglichkeiten in anderen Programmen sind vorrangig in Anspruch zu nehmen 
und Fördermittel im Rahmen dieses Förderprogramms sind nur für Berei-
che/Bauteile möglich, die nicht anderweitig gefördert werden.) 


5.3.2 Kostenanteile, in deren Höhe der Maßnahmenträger steuerliche Vergünstigun-
gen in Anspruch nehmen kann (z. B. Umsatzsteuerbeträge, die nach § 15 des 
Umsatzsteuergesetzes (UStG) als Vorsteuer abziehbar sind) 


5.3.3 Kosten die ein anderer als der Träger der Maßnahme zu tragen verpflichtet ist 


5.3.4 Kosten die ein anderer als der Träger der Maßnahme zu tragen verpflichtet ist 


5.3.5 Maßnahmen, die vor Bewilligung der Fördermittel begonnen wurden bzw. für 
die keine Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn erteilt wurde 


5.3.6 Maßnahmen, die von der Vereinbarung mit der Stadt Viechtach (bzw. bei vor-
zeitigem Maßnahmenbeginn von dem in Textform festgehaltenen Ergebnis der 
Beratung z. B. durch den Sanierungsarchitekten) abweichend ausgeführt wur-
den 


5.3.7 Eigenleistungen des Zuwendungsempfängers 
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5.4 Bindefristen 


5.4.1 Die Bindefrist für geförderte Maßnahmen beträgt bis zu 15 Jahre nach Auszah-
lung der Fördermittel und ist in der Vereinbarung festzulegen. 


5.4.2 Änderungen an geförderten Maßnahmen innerhalb dieses Zeitraums bedürfen 
der Zustimmung der Stadt Viechtach in Textform. Werden Änderungen ohne 
Einwilligung der Stadt Viechtach durchgeführt, sind die Fördermittel anteilig zu-
rückzuzahlen. 


6. Art und Höhe der Förderung


6.1 Die Fördermittel werden im Rahmen einer Projektförderung als zweckgebundene Zu-
schüsse gewährt. 


6.2 Je Einzelobjekt können bis zu 30 %, bei Hofbegrünungen und aufwändigen Neuordnun-
gen insbesondere gemeinschaftlich genutzter Freiflächen bis zu 50 % der zuwendungs-
fähigen Ausgaben gefördert werden, jedoch höchstens 50.000 €. In besonders begrün-
deten Ausnahmefällen kann diese Höchstfördersumme in angemessenem Umfang über-
schritten werden. Zu diesen Fällen zählen insbesondere eine überdurchschnittliche 
Größe sowie eine besondere stadtraumstrukturelle Bedeutung der geförderten Maß-
nahme. 


6.3 Die Förderung kann auf mehrere Bauabschnitte bis zur maximalen Höchstgrenze verteilt 
werden. 


6.4 Mehrmalige Förderungen für verschiedene Maßnahmen an einem Objekt sind möglich. 
Jedoch darf insgesamt für ein und dasselbe Objekt die Höchstfördersumme nicht über-
schritten werden. 


6.5 Maßnahmen mit Kosten unter 3.000 € werden nicht gefördert (Bagatellgrenze). 


6.6 Eine erneute Förderung einer bereits geförderten Maßnahme ist frühestens nach 10 Jah-
ren seit der letzten Förderung oder in begründeten Ausnahmefällen möglich. Die Ent-
scheidung hierüber trifft die Kommune in Abstimmung mit dem Sanierungsarchitekten. 


6.7 Eine Nachförderung ist nicht möglich. Mehrkosten oder ausgefallene Mittel anderer Zu-
schussgeber sind vom Maßnahmenträger zu tragen. 


7. Antragstellung und Bewilligung


7.1 Anträge auf Förderung sind nach vorheriger fachlicher Beratung durch die Stadt 
Viechtach in Textform bei dieser zu stellen. In dieser Beratung werden die näheren Ge-
staltungsziele erarbeitet sowie die wirtschaftlichen und bautechnischen Erfordernisse 
geklärt. Die Stadt Viechtach kann sich der Beratung eines Dritten bedienen (z. B. Archi-
tekt, IHK). Dem Antrag sind insbesondere folgende Unterlagen beizufügen: 


7.1.1 allgemeine Beschreibung des Vorhabens 


7.1.2 erforderliche Planunterlagen 


7.1.3 Businessplan in angemessenen Umfang (nur bei Inanspruchnahme des Ge-
schäftsflächenprogramms) 
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7.2 Bei der Vergabe von Aufträgen sind vom Zuwendungsempfänger die Allgemeinen Ne-
benbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) in der jeweils gül-
tigen Fassung zu beachten. 


7.3 Der gegenwärtige Zustand des Bauobjekts ist durch Farbfotos zu dokumentieren. 


7.4 Die Stadt Viechtach überprüft anhand der vorgelegten Unterlagen und eingeholten Stel-
lungnahmen, ob die geplanten Maßnahmen den Zielen des Programms entsprechen, 
und ermittelt die förderfähigen Kosten. Über das Ergebnis der Prüfung ist eine Stellung-
nahme anzufertigen. Die sanierungsrechtlichen, baurechtlichen und denkmalschutz-
rechtlichen Erfordernisse (z.B. Einholung einer Baugenehmigung oder denkmalschutz-
rechtlichen Erlaubnis) bleiben hiervon unberührt. 


7.5 Das nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Viechtach (Geschäftsord-
nung – GeschO) zuständige Stadtorgan legt die Höhe der Förderung fest. 


7.6  Vor Bewilligung von Fördermitteln schließen die Stadt Viechtach und der Zuwendungs-
empfänger eine Vereinbarung über die beiderseitigen Pflichten ab, in welcher der Zu-
wendungsempfänger u. a. den dauerhaften Erhalt der geförderten Maßnahmen zusagt 
(z. B. Modernisierungsvereinbarung). 


7.7 Die Stadt Viechtach erteilt dem Zuwendungsempfänger einen Bewilligungsbescheid. 


8. Maßnahmenbeginn (Baubeginn)


8.1 Mit den Baumaßnahmen darf grundsätzlich erst nach Bewilligung der Fördermittel be-
gonnen werden. Als Baubeginn der Maßnahme ist grundsätzlich der Abschluss eines 
der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu werten. 


8.2 In Ausnahmefällen kann auf Antrag durch die Stadt Viechtach ein vorzeitiger Baubeginn 
zugelassen werden. 


9. Abrechnung und Auszahlung


9.1 Spätestens sechs Monate nach Abschluss der Arbeiten hat der Zuwendungsempfänger 
der Stadt Viechtach eine Zusammenstellung der Kosten und die dazugehörigen Belege 
vorzulegen (Verwendungsnachweis). Mit dem Verwendungsnachweis ist für CO2-Ein-
sparungen das „Beiblatt kommunales Fassadenprogramm“ und für Maßnahmen zur 
Klimaanpassung das „Beiblatt Klimaanpassung“ einzureichen.1 Bei der energetischen 
Sanierung einzelner Bauteile kann die Ermittlung der CO2-Einsparung zur Entlastung 
des Zuwendungsempfängers einer von der Stadt Viechtach beauftragten Sanierungsbe-
ratung übertragen werden. 


9.2 Der Erfolg der Maßnahme ist in angemessenem Umfang zu dokumentieren (z.B. Vorher-
Nachher-Fotodokumentation). 


9.3 Die Stadt Viechtach prüft, ob die Maßnahme entsprechend der abgeschlossenen Ver-
einbarung durchgeführt wurde und stellt die förderfähigen Kosten fest und zahlt den Zu-
schuss vorbehaltlich der Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel an den Zuwen-
dungsempfänger aus. 


1 Die Berichtspflichten ergeben sich aus dem Bayerischen Klimaschutzgesetz (BayKlimaG) und den Richtlinien zur Förderung 
städtebaulicher Erneuerungsmaßnahmen (Städtebauförderungsrichtlinien  StBauFR)



https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/staedtebaufoerderung/beiblatt_kommunales_fassadenprogramm.pdf

https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/staedtebaufoerderung/beiblatt_klimaanpassung.pdf

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayKlimaG/true

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVV_2131_B_14785/true

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVV_2131_B_14785/true





Gz. 2.0/614/163581 Seite 6 von 7


9.4 Die Stadt Viechtach passt gegebenenfalls den Bewilligungsbescheid an reduzierte Kos-
ten an und zahlt den Zuschuss an den Zuwendungsempfänger aus. 


9.5 Eine Nachförderung ist bei erhöhten Kosten nicht möglich. 


10. Inkrafttreten; Außerkrafttreten


Dieses Förderprogramm tritt am 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig treten das Kommunale För-
derprogramm der Stadt Viechtach zur Durchführung privater Baumaßnahmen im Rahmen der 
Städtebauförderung (Fassadenprogramm) vom 05.04.2016 und das Kommunale Förderpro-
gramm der Stadt Viechtach zum Erhalt und zur Reaktivierung von Geschäftsflächen im Rah-
men der Städtebauförderung (Geschäftsflächenprogramm) vom 04.08.2020 außer Kraft. 


Viechtach, 02.12.2025
STADT VIECHTACH 


Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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ment ist die amtlich bekannt gemachte Fassung. 
 
Wenn Sie über ein neues Amtsblatt informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an unter 
hauptamt@viechtach.de. 
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Haushaltssatzung des Schulverbandes Mittelschule Bad Kötzting für das Haushalts-
jahr 2025 – Bekanntmachungshinweis 
 
Die Stadt Viechtach ist kraft des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) Mit-
gliedsgemeinde des Schulverbandes Mittelschule Bad Kötzting,1 der Träger des Schulauf-
wands der Karl-Peter-Obermaier-Mittelschule Bad Kötzting ist. 
 
Nach Art. 24 Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) weist 
die Stadt Viechtach darauf hin, dass die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes 
Mittelschule Bad Kötzting in ihrer Sitzung am 13.03.2025 die nachfolgende Haushaltssat-
zung beschlossen hat. 
 
 
 
 


Haushaltssatzung des Schulverbandes Mittelschule Bad Kötzting 
für das Haushaltsjahr 2025 


 
 
Aufgrund des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) und 
Art. 40 ff. des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) i.V.m. Art. 63 ff. 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) hat die Schulverbandsversammlung 
des Schulverbandes Mittelschule Bad Kötzting in ihrer öffentlichen Sitzung am 13.03.2025 
folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen, die hiermit gem. Art. 9 
Abs. 1 Satz 2 BaySchFG und 40 ff. KommZG i.V.m. Art. 65 Abs. 3 GO amtlich bekannt ge-
macht wird: 
 
 


§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird wie folgt festge-
setzt: 
er schließt 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 758.656 € 
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 26.097 € 
 
 


§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorge-
sehen. 
 
 


§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 


 
1 Der Sprengel der Karl-Peter-Obermaier-Mittelschule Bad Kötzting umfasst hinsichtlich der Stadt 
Viechtach die Ortsteile Heinzlhof, Höllenstein, Kastlmühle und Nebenweg. 
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§ 4 
 
Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von 
Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 544.380 € festge-
setzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder der Schulverbände umgelegt 
(Verwaltungsumlage). 
 
Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem 
Stand vom 01.10.2024 auf 258 Verbandsschüler für den Schulverband Bad Kötzting fest-
gesetzt. 
 
Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 2.110,00 € festgesetzt. Eine Investiti-
onsumlage wird nicht erhoben. 
 
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 
 


§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 50.000 EUR festgesetzt. 
 
 


§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 
 


§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft. 
 
 


II. 
 
Das Landratsamt Cham hat mit Schreiben vom 08.04.2025, Komm1-941.53 (2025) die 
rechtsaufsichtliche Genehmigung für die Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025 mit ih-
ren Anlagen erteilt. Das Landratsamt Cham hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben 
vom 08.04.2025, Komm1-941.53 (2025) festgestellt, dass die Haushaltssatzung 2025 keine 
genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält. 
 
 


III. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen (Haushaltsplan) liegt vom Tage nach der Veröffent-
lichung der Bekanntmachung für die Dauer ihrer Gültigkeit bei der Verwaltung des Schulver-
bands Mittelschule Bad Kötzting in Chamerau, Kindergartenweg 3, Zimmer 6 während der 
allgemeinen Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
 
Chamerau, den 28.04.2025 Schulverband Mittelschule Bad Kötzting 
 
 
  
 Stefan Baumgartner 
 Schulverbandsvorsitzender 







  STADT VIECHTACH 
 


 
Bekanntmachung 
 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB) und der Naturschutzgesetze; 
Änderung des Bebauungsplans „Riedbach-West“ durch Deckblatt 4 im 
Parallelverfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Viechtach 
durch Deckblatt 13  
 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 07.04.2025 den Bebauungsplan 
 


„Riedbach-West Deckblatt 4“ 
 
in der Fassung vom 05.03.2025 als Satzung beschlossen. 
 
Der Bebauungsplan „Riedbach-West“ in der Fassung vom 05.03.2025 und eine 
zusammenfassende Erklärung gemäß § 10a Abs. 1 BauGB liegt ab Veröffentlichung 
dieser Bekanntmachung im Bauamt der Stadt Viechtach, Mönchshofstraße 31, 94234 
Viechtach während der allgemeinen Dienststunden öffentlich aus und ist im Internet 
unter www.viechtach.de einsehbar. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt.  
 
Auf die §§ 214, 215 BauGB über die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Vorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen 
wird hiermit hingewiesen (§ 215 Abs. 2 BauGB). 
 
Unbeachtlich werden Fehler nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB, nach § 214 
Abs. 2 BauGB, nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB). Dies gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 
 
Ebenfalls hingewiesen wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB 
über die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 42 
BauGB für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch dieses Deckblatt und auf 
§ 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei nicht 
fristgerechter Geltendmachung.  
 
 
Viechtach, den 06.05.2025 
 
 
gez. 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 







  STADT VIECHTACH 
 
 


Bekanntmachung 
 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Viechtach durch Deckblatt 13 im 
Bereich Riedbach West 
 
Bekanntmachung des Feststellungsbeschlusses; 
Bekanntmachung der Genehmigung der Änderung des Flächennutzungsplans 
durch das Deckblatt 13 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 07.04.2025 das Deckblatt Nr. 13 zum 
Flächennutzungsplan der Stadt Viechtach mit Begründung in der Fassung vom 
05.03.2025 festgestellt. 
 
Gegenstand der Änderung ist die Darstellung eines Gewerbegebiets im Bereich 
Riedbach-West. Dadurch sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine 
gewerbliche Nutzung der Fläche geschaffen werden. 
 
Nach Durchführung des Änderungsverfahrens erteilte das Landratsamt Regen mit 
Bescheid vom 30.04.2025, Aktenzeichen FD-11V-2023 die Genehmigung. Der 
Feststellungsbeschluss des Deckblatts 13 zur Änderung des Flächennutzungsplans 
wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB und § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt 
gemacht. Mit der Bekanntmachung tritt das Deckblatt 13 in Kraft und die Änderung des 
Flächennutzungsplans wird wirksam.  
 
Die Stadt Viechtach hält das Deckblatt mit Begründung in der Fassung vom 
05.03.2025 und eine zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB und § 
6 Abs. 5 BauGB im Bauamt der Stadt Viechtach, Mönchshofstraße 31, 94234 
Viechtach im Zimmer 007 während der allgemeinen Dienststunden zu jedermanns 
Einsicht bereit. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
 
Auf die §§ 214, 215 BauGB über die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Vorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolge 
wird hiermit hingewiesen (§ 215 Abs. 2 BauGB). 
 
Unbeachtlich werden Fehler nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB, nach § 214 
Abs. 2 BauGB, nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB). Dies gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 
 
 
 
 
 







Ebenfalls hingewiesen wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB 
über die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 42 
BauGB für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch dieses Deckblatt und auf 
§ 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei nicht 
fristgerechter Geltendmachung.  
 
Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 UmwRG (Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetz) ist in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 UmwRG 
gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 UmwRG mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die sie im 
Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtszeitig geltend gemacht hat, aber 
hätte geltend machen können (§ 3 Abs. 3 BauGB). 
 
 
Viechtach, den 06.05.2025 
Stadt Viechtach 
 
 
gez. 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Satzung zur Änderung der Kindertageseinrichtungssatzung 
 


Vom 06.05.2025 
 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund der Artikel 23 und 24 Abs. 1 Nummer 1 der Gemeinde-
ordnung (GO) folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
Änderung der Kindertageseinrichtungssatzung 


 
Die Satzung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Viechtach (Kindertageseinrichtungs-
satzung – KitaS) vom 23.10.2020, zuletzt geändert durch Satzung vom 07.11.2023 (VITAbl. 
Nr. 8/2023) wird wie folgt geändert: 
 
1. § 5 wird wie folgt geändert: 


 
a) In Abs. 2 Buchst. c) wird Satz 2 ersatzlos gestrichen. 
 
b) Nach dem Abs. 10 folgender Abs. 11 neu angefügt: 
 


„(11) Unter Beachtung der vorstehenden Bestimmungen, insbesondere der 
Dringlichkeitsstufen gemäß Absatz 3, soll bei der Platzvergabe durch die 
Stadt Viechtach darauf geachtet werden, dass der Anteil von Kindern mit 
Migrationshintergrund möglichst gleichmäßig auf alle städtischen Kinderta-
geseinrichtungen verteilt wird.“ 


 
2. § 7 wird wie folgt geändert: 


 
a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 


 
aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „kann“ die Worte „mit Wirkung zum Ende des 


laufenden Monats unter Einhaltung einer zweiwöchigen Frist“ eingefügt. 
 


bb) Vor dem bisherigen Buchst. a) werden folgenden Buchst. a) und b) neu eingefügt: 
 


„a) die Personensorgeberechtigten durch falsche Angaben einen Platz in 
der Kindertageseinrichtung erhalten haben, 
 


b) innerhalb einer sechsmonatigen Probezeit ab Beginn des Besuchs durch 
die Leitung der Kindertageseinrichtung festgestellt wird, dass es für den 
Besuch der Kindertageseinrichtung nicht geeignet ist,“ 


 
cc) Die bisherigen Buchst. a) bis g) werden zu den Buchst. c) bis i). 


 
dd) Der neue Buchst. e) erhält folgende Fassung: 


 
„die Personensorgeberechtigten wiederholt und nachhaltig gegen Regelungen 
dieser Satzung oder der Betreuungsvereinbarung verstoßen, insbesondere die 
vereinbarten Buchungszeiten oder Kernzeiten insoweit nicht einhalten,“ 


 
b) Nach dem Abs. 3 wird folgender Abs. 4 neu angefügt: 


 
„(4) Der Ausschluss erfolgt durch Bescheid.“ 


 







Gz. 2.0/0280/149536 Seite 2 von 2 


3. § 9 wird wie folgt geändert: 
 
a) Abs. 1 Buchst. b) wird wie folgt geändert: 


 
aa) In Satz 1 wird die Angabe „16:30“ durch die Angabe „15:30“ ersetzt. 
 
bb) Satz 2 erhält folgende Fassung: 
 
 „Die Kernzeit umfasst die Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr.“ 


 
b) Nach dem Abs. 4 wird folgender Abs. 5 neu eingefügt: 


 
„(5) Bei Personalengpässen kann es notwendig werden, dass die Stadt Viechtach 


zur Sicherstellung des Kindeswohls kurzfristig angemessene betriebsbedingte 
Einschränkungen bei den Öffnungszeiten und bei den Angeboten vornimmt.“ 


 
c) Der bisherige Abs. 5 wird zu Abs. 6. 


 
4. In § 10 wird folgender Satz 4 neu angefügt: 
 


„Auf Antrag kann im Einzelfall aus zwingenden persönlichen Gründen von der Kernzeitre-
gelung abgewichen werden; hierüber entscheidet die Leitung der Kindertageseinrichtung.“ 
 


5. In § 12 Abs. 1 Satz 2 werden nach dem Wort „Kindertageseinrichtung“ die Worte „unver-
züglich, spätestens jedoch bis 08:00 Uhr“ eingefügt. 


 
6. § 17 erhält folgende Fassung: 
 


„§ 17 
Betreuungsgelder; Essensgelder 


 
Die Stadt Viechtach erhebt für die Benutzung ihrer Kindertageseinrichtungen als öffent-
lich-rechtliche Abgaben sog. Betreuungsgelder und bei Inanspruchnahme der Mittags-
verpflegung, des „Gesunden Frühstücks“, bzw. der „Gesunden Pause“ gemäß § 11 Abs. 
1 bis 3 dieser Satzung sog. Essensgelder nach Maßgabe einer besonderen Abgaben-
satzung.“ 


 
 


§ 2 
Inkrafttreten 


 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Viechtach, 06.05.2025 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 







Satzung zur Änderung der Kostensatzung 


Vom 06.05.2025 


Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund von Art. 20 des Kostengesetzes (KG) und Art. 23 der 
Gemeindeordnung (GO) folgende Satzung: 


§ 1
Änderung der Kostensatzung 


Die Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eigenen 
Wirkungskreis (Kostensatzung – KS) vom 12.03.2019, zuletzt geändert durch Satzung vom 
10.10.2023 (VITAbl. Nr. 12/2023), wird wie folgt geändert: 


Die Anlage zu § 2 Satz 1 der Satzung (Kommunales Kostenverzeichnis (KommKVz)) wird 
durch die Anlage zu dieser Satzung ersetzt. 


§ 2
Inkrafttreten 


Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 


Viechtach, 06.05.2025 
STADT VIECHTACH 


Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Kommunales Kostenverzeichnis (KommKVz) 


Tarif- 
gruppe 


Tarif- 
Nr. 


Gegenstand Gebühr 
Euro 


Gebührenregelungen in sonstigen Satzungen und 
Verordnungen der Stadt Viechtach gehen diesem 
Kostenverzeichnis vor. 


0 Allgemeine Verwaltung 


00 Allgemeine Amtshandlungen 


Vorschriften der Tarifgruppen 01 - 9 des Kosten-
verzeichnisses gehen den Vorschriften der Tarif-
gruppe 00 vor 


000 Anordnungen für den Einzelfall 15 bis 1000 € 


001 Beglaubigungen:1 


Beglaubigung von Abschriften, Fotokopien und dgl. 
von eigenen, dem eigenen Wirkungskreis zuzu-
rechnenden Urkunden 


1. Wenn die zu beglaubigenden Abschriften,
Fotokopien und dgl. nicht von der Stadt selbst
hergestellt sind.


Bei Schriftstücken in deutscher Sprache


Bei Schriftstücken, die nicht in deutscher Spra-
che abgefasst sind 


2. Wenn die zu beglaubigenden Abschriften,
Fotokopien und dgl. von der Stadt selbst her-
gestellt sind.


Grundsätzlich kostenfrei für Bewer-
bungen von Schülern und Studenten 
sowie für Rentenangelegenheiten 


0,75 € je angefangene Seite bis zu 
der für die Erteilung des Originals 
vorgesehenen Gebühr, mindestens 5 
€. 


1,50 € je angefangene Seite, mindes-
tens 10 € 


10 € je übermittelte Ausgabe 


002 Bescheinigungen: 


Erteilung einer Bescheinigung 5 bis 75 € 


003 Einsicht in Akten und amtliche Bücher: 


Einsicht in Akten und Bücher, soweit diese nicht in 
einem gebührenpflichtigen Verfahren gewährt wird. 


Die Gebühr erhöht sich um die Hälfte, wenn seit 
dem Abschluss der Akten oder Bücher mehr als 
zehn Jahre vergangen sind. 


Gebührenfrei ist die Einsicht in Rechtsvorschriften, 
Flächennutzungspläne und ähnliche für die Unter-
richtung der Öffentlichkeit bestimmte Schriftstücke 
oder Pläne. 


1 € je Akte oder Buch, 
mindestens 10 € 


1 Die Beglaubigung von Ablichtungen eigener, aber dem übertragenen Wirkungskreis zuzurechnender Urkunden, von Urkunden 
anderer Stellen sowie von Unterschriften und Handzeichen ist, soweit die Gemeinden dafür zuständig sind (§70 der Zuständig-
keitsverordnung – ZustV – in Verbindung mit Art. 33, 34 BayVwVfG), dem übertragenen Wirkungskreis zuzurechnen.


Anlage zu § 1
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Tarif- 
gruppe 


Tarif- 
Nr. 


Gegenstand Gebühr 
Euro 


Gebührenfrei ist die Einsicht in Rechtsvorschriften, 
Flächennutzungspläne und ähnliche für die Unter-
richtung der Öffentlichkeit bestimmte Schriftstücke 
oder Pläne. 


Hinweis: 
Gebühr für die Benutzung des Stadt-
archivs siehe Tarif-Nr. 009 


004 Fristverlängerungen: 


1. Verlängerungen einer Frist, deren Ablauf einen
neuen Antrag auf Erteilung einer gebühren-
pflichtigen Genehmigung, Erlaubnis oder Be-
willigung erforderlich machen würde.


10 bis 25 % der für die Genehmigung, 
Erlaubnis oder Bewilligung vorgese-
henen Gebühr, 
mindestens jedoch 5 € 


2. Fristverlängerung in anderen Fällen. 5 bis 60 € 


005 Zweitschriften: 


Erteilung einer Zweitschrift 10 bis 50 % der für die Erstschrift 
vorgesehenen Gebühr, mindestens 15 
€. Ist die Erteilung der Erstschrift ge-
bührenfrei, so beträgt die Gebühr 0,50 
€ je angefangene Seite, mindestens 
aber 15 €. 


006 Niederschriften: 


Aufnahme einer Niederschrift 7,50 bis 75 € 
für jede angefangene Stunde 


007 Vervielfältigungen und Auszüge aus Akten, 
Büchern oder sonstigen Unterlagen 


1. Fotokopien und Ausdrucke (schwarz/weiß)
je Seite DIN A 4
je Seite DIN A 3


2. Farbausdrucke
im Format DIN A 4
im Format DIN A 3


0,50 €, ab 5. Seite 0,30 € 
1,00 €, ab 5. Seite 0,70 € 


1,00 €, ab 5. Seite 0,50 € 
1,50 €, ab 5. Seite 1,00 € 


Für individuell zusammengestellte Auszüge aus 
Schriftstücken oder Dateien wird eine Gebühr nach 
dem Zeitaufwand erhoben, der bei durchschnittli-
cher Arbeitsleistung zur Herstellung benötigt wird. 
Die Gebühr beträgt je angefangene 15 Minuten 5 € 


008 Bereitstellung von Dokumenten auf elektroni-
schem Weg (E-Mail, Datenträger) 


5 bis 10 € 


009 Benutzung des Stadtarchivs 


Gebührenfrei ist, wenn die Benutzung des Archivs 


a) für Zwecke der Kommunalverwaltung


b) der Bildung


c) allgemeiner, insbesondere historischer Infor-
mationsvermittlung sowie


d) der Erfüllung der Aufgaben von Forschung und
Wissenschaft dient.
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Tarif- 
gruppe 


Tarif- 
Nr. 


Gegenstand Gebühr 
Euro 


Außerdem besteht Gebührenfreiheit, wenn die 
Benutzung des Archivguts im städtischen Interesse 
liegt. 


Gebühr für die Benutzung der Archive bei Inan-
spruchnahme einer Verwaltungskraft 


Je angefangene halbe Stunde 20 € 


Kopien, Abzüge, Abgabe auf Datenträger Kosten nach den Tarif-Nr. 001-008 


010 Auskünfte: 


1. mündliche oder fernmündliche Auskünfte ein-
facher Art


2. mündliche, schriftliche Auskünfte sowie Aus-
künfte in Textform nicht einfacher Art, wenn
Feststellungen durch Nachfragen, Ermittlungen
oder durch Rückgriff auf Amtsunterlagen ge-
troffen werden müssen


kostenfrei 


5 bis 100 € 


Besondere Amtshandlungen 


02 Hauptverwaltung 


020 Kommunalgesetze 


1. Genehmigung zur Führung städtischer Wap-
pen und Fahnen (Art. 4 Abs. 3 GO)


10 bis 2.500 €, soweit nicht kostenfrei 


Hinweis: 
Die Verwendung des Logos bedarf 
keiner Genehmigung 


2. Amtshandlungen bei der Durchführung von
Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden (Art.
18a GO)


kostenfrei (in Analogie zu Art. 3 Abs. 1 
Nr. 12 KG) 


021 Amtshandlungen im Vollstreckungsverfahren 


1. Androhung von Zwangsmitteln (Art. 36
VwZVG), soweit sie nicht mit dem Verwal-
tungsakt verbunden ist, durch den die Hand-
lung, Duldung oder Unterlassung aufgegeben
wird


10 bis 250 € 


2. Anwendung der Zwangsmittel Ersatzvornahme
(Art. 32, 35 VwZVG) oder unmittelbarer Zwang
(Art. 34, 35 VwZVG).


50 bis 2.500 € 


02 021 3. Pfändungsbeschluss gemäß Art. 26 Abs. 5
VwZVG


1 Pfändungsgebühr nach § 339 Abs. 
4 Abgabenordnung (AO) 


4. Entscheidung über unzulässige oder unbe-
gründete Einwendungen gegen die Vollstre-
ckung, die den zu vollstreckenden Anspruch
betreffen (Art. 21 VwZVG)


4.0 bei Geldansprüchen 50 % der Pfändungsgebühr nach § 
339 Abs. 3 AO, mindestens 10 €  


4.1 sonst 12,50 bis 200 € 
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Tarif- 
gruppe 


Tarif- 
Nr. 


Gegenstand Gebühr 
Euro 


03 Finanzverwaltung 


030 Mitteilung von Besteuerungsgrundlagen 0,08 € je Betrag, mindestens 10 € 


031 Anmahnung rückständiger öffentlich-rechtlicher 
Forderungen2 


5 bis 150 € 


032 Erstellung eines Ausstandsverzeichnisses 
(Art. 24 und 26 Abs. 1 VwZVG) 


10 € 


06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 


060 Herstellung und Überlassung von Kopien 
von Entscheidungen, Bescheiden oder 
sonstigen Unterlagen 


Entscheidung über die Herstellung und Über-
lassung von Kopien: 


Von gerichtlichen Entscheidungen und von 
Unterlagen aus Gerichtsakten an nicht am 
Verfahren Beteiligte: 


Bei Herstellung und Überlassung auf elektroni-
schem Weg (unabhängig vom Umfang) 


7,50 € je übermittelte Datei 


Bei Herstellung und Überlassung in Papierform 
oder per Telefax 


 Für bis zu 10 Seiten 10 € 
 Für mehr als 10 bis zu 50 Seiten 10 € zzgl. 0,50 € je 10 Seiten über-


steigende Seite 
 Für mehr als 50 Seiten 30 € zzgl. 0,15 € je 50 Seiten über-


steigende Seite 


Aus Behördenakten: 


Bei Herstellung und Überlassung auf elektroni-
schem Weg (unabhängig vom Umfang) 
an am Verfahren Beteiligte 
an nicht am Verfahren Beteiligte 


5 € je übermittelte Datei 
7,50 € je übermittelte Datei 


Bei Herstellung und Überlassung in Papierform 
oder per Telefax an am Verfahren Beteiligte 


 Für bis zu 10 Seiten 
 Für mehr als 10 bis zu 50 Seiten 


7,50 € 
7,50 € zzgl. 0,50 € je 10 Seiten über-
steigende Seite 


 Für mehr als 50 Seiten 27,50 € zzgl. 0,150 € je 50 Seiten 
übersteigende Seite 


an nicht am Verfahren Beteiligte 
 Für bis zu 10 Seiten 
 Für mehr als 10 bis zu 50 Seiten 


 Für mehr als 50 Seiten 


10 € 
10 € zzgl. 0,50 € je 10 Seiten über-
steigende Seite 


30 € zzgl. 0,15 € je 50 Seiten über-
steigende Seite 


2 Gilt auch für Anmahnung durch öffentliche Bekanntmachung nach § 122 Abs. 3, 4 AO 
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Tarif- 
gruppe 


Tarif- 
Nr. 


Gegenstand Gebühr 
Euro 


Von Niederschriften der öffentlichen Sitzungen 
des Stadtrats oder seiner Ausschüsse an Per-
sonen, die kein Stadtratsmitglied sind: 


Bei der Herstellung und Überlassung auf elektroni-
schem Weg (unabhängig vom Umfang) 


Bei der Herstellung und Überlassung in Papierform 
oder Telefax 


 Für bis zu 10 Seiten 
 Für mehr als 10 bis zu 50 Seiten 


 Für mehr als 50 Seiten 


7,50 € 


10 € 
10 € zzgl. 0,50 € je 10 Seiten über-
steigende Seite 


30 € zzgl. 0,15 € je 50 Seiten über-
steigende Seite 


061 Schreibauslagen werden erhoben für 
– auf besonderen Antrag
– unabhängig vom Übermittlungsmedium (Papier-
form oder auf elektronischem Weg)
erteilte Ausfertigungen und Kopien, wenn abwei-
chend von Tarif-Nr. 060 keine Entscheidung über
die Überlassung von Unterlagen erforderlich ist (z.
B. für die Fertigung von mehrfachen Ausfertigun-
gen von Bescheiden)


Die Schreibauslagen betragen unabhängig von der 
Art der Herstellung 


Bei Bereitstellung auf elektronischem Weg 


Bei Bereitstellung in Papierform 
 Für bis zu 50 Seiten 
 Für mehr als 50 Seiten 


2,50 € je übermittelte Datei 


0,50 € je Seite 
25 € zzgl. 0,15 € je 50 Seiten über-
steigende Seite 


1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 


11 Erlaubnisse, Ausnahmebewilligungen 


(insbesondere im Vollzug des LStVG, des BayIm-
SchG und der aufgrund dieser Gesetze ergange-
nen Verordnungen) 


110 Erteilung einer Erlaubnis oder Ausnahmebewilli-
gung 


15 bis 1.250 € 


111 Nachträgliche Auflagen, Zurücknahme oder Wider-
ruf einer Erlaubnis oder Ausnahmebewilligung 


15 bis 600 € 


112 Ausnahmebewilligung nach der Plakatierungsver-
ordnung 


kostenfrei, wenn der Anschlag nicht 
früher als 6 Wochen anlässlich von 
Wahlen, Volksbegehren, Volksent-
scheiden und sonstigen Abstimmun-
gen erfolgt, 


sonst 0,50 bis 1,50 € je Anschlagstelle 
mindestens jedoch 10 € 
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Tarif- 
gruppe 


Tarif- 
Nr. 


Gegenstand Gebühr 
Euro 


12 Feuerbeschau 


120 Feuerbeschau (§ 3 Abs. 2 der Verordnung über die 
Feuerbeschau -FBV-) 


1. Wenn keine oder nur geringfügige Mängel
festgestellt werden


2. Wenn erhebliche Mängel festgestellt werden


kostenfrei nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 KG 


15 bis 1.000 € 


121 Übertragung der Durchführung der Feuerbeschau 
auf Betriebe und sonstige Einrichtungen, für die 
nach Art. 15 BayFwG Werkfeuerwehren bestehen 
(§ 3 Abs. 4 FBV)


Kostenfrei nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 KG 


122 Anordnung zur Beseitigung von Mängel (§ 6 FBV) 15 bis 1.000 € 


13 Wild- und Jagdschaden 


130 


131 


Erstellung einer Niederschrift bei gütlicher Einigung 


Vorbescheid bei Scheitern einer gütlichen Einigung 


kostenfrei 


50 bis 500 € 


2 Schulwesen – Schülerbeförderung 


210 Ausstellung eines Berechtigungsausweises bzw. 
einer Fahrkarte (Schulbusberechtigung) 


kostenfrei 


211 Ersatzausstellung eines Berechtigungsausweises 
bzw. einer Fahrkarte (Schulbusberechtigung) 


20 € 


6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 


61 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB) 


610 Ausübung des Vorkaufsrechts (§ 28 Abs. 2 Satz 1, 
§§ 24 ff. BauGB)


kostenfrei nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 KG 


611 Herabsetzung des Verkaufspreises auf den Ver-
kehrswert (§ 28 Abs. 3 BauGB) 


kostenfrei nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 KG 


612 Erteilung eines Negativzeugnisses (§ 28 Abs. 1 
Satz 3, §§ 24 ff. BauGB) 


10 bis 50 € 


613 Gebote nach §§ 176 bis 179 BauGB kostenfrei nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 KG 


614 Erteilung einer Genehmigung nach §§ 172 ff 
BauGB im Vollzug einer Erhaltungssatzung 


15 bis 1.000 €  


615 Versagung einer Genehmigung nach §§ 172 ff 
BauGB 


kostenfrei 


616 Bestätigung, dass keine Genehmigung erforderlich 
ist (Negativtest) 


kostenfrei 


616 Bestätigung, dass das Bauvorhaben nicht im Ge-
biet einer Erhaltungssatzung liegt 


kostenfrei nach Art. 22 Abs. 2 KG in 
Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 KG 
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Tarif- 
gruppe 


Tarif- 
Nr. 


Gegenstand Gebühr 
Euro 


617 Verkauf von Plänen 
Ausfertigungen und Kopien von Bauleitplänen und 
sonstigen Plänen, bei denen das Vervielfältigungs-
recht bei der Stadt liegt. 


10 bis 50 € 


Für die Versendung und Verpackung wird der ent-
standene Aufwand berechnet. 


618 Genehmigung nach § 144 i. V. m. § 145 BauGB 10 bis 100 € 


619 Bestätigung, dass keine Genehmigung nach § 144 
i. V. m. § 145 BauGB erforderlich ist


Kostenfrei 


62 Vollzug der Bayerischen Bauordnung (BayBO) 


620 Erklärung nach Art. 58 Abs. 2 Satz 6 BayBO kostenfrei 


621 Erklärung nach Art. 58 Abs. 1 Nr. 5 BayBO kostenfrei nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 KG 


622 Entscheidungen über Abweichungen nach Art. 63 
Abs. 3 Satz 1 BayBO 


50 bis 100 € 


63 Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wege-
gesetzes (BayStrWG)3 


630 Erlaubnis für Sondernutzungen an gemeindlichen 
Straßen, Wegen und Plätzen (Art. 18, 19 und 22 a 
BayStrWG)4 


10 bis 150 € 
kostenfrei aus Anlass von Wahlen, 
sonstigen öffentlichen Abstimmungen 
und caritativen Zwecken 


631 Anordnung nach Art. 18a Abs. 1 Satz 1 BayStrWG 10 bis 600 € 


632 Ersatzvornahme nach Art. 18 a Abs. 1 Satz 2 Ba-
yStrWG 


50 bis 2.500 € 


633 


634 


635 


636 


Bescheid über die Umlegung des Aufwands aus 
der Baulast für öffentliche Feld- und Waldwege auf 
die Beteiligten (Art. 54 Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 Satz 2 
BayStrWG) 


Neuvergabe von Hausnummern in Zusammen-
hang mit der Erteilung einer Baugenehmigung (Art. 
52 Abs. 2 BayStrWG) 


Neuvergabe bzw. Änderung von Hausnummern 
auf Antrag (Art. 52 Abs. 2 BayStrWG) 


Hausnummernvergabe oder Änderung von Amts 
wegen 


kostenfrei nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 KG 


10 bis 25 € je vergebene Hausnum-
mer 


25 € 


kostenfrei 


3 Hier sind nur straßenrechtliche Amtshandlungen angesprochen. Wird die Stadt als Straßenverkehrsbehörde tätig, so handelt 
sie im übertragenen Wirkungskreis und erhebt Kosten nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (Ge-
bOSt)
4 Für Sondernutzungserlaubnisse sind hiernach Kosten nur für gemeindliche Straßen, Wege und Plätze zu erheben, wenn nicht 
eine verkehrsrechtliche Erlaubnis die straßenrechtliche mit enthält. Neben den Gebühren für die Amtshandlung (Erlaubnis) 
können Sondernutzungsgebühren nach der Satzung über die Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichem 
Verkehrsraum der Stadt Viechtach (außerhalb des Marktverkehrs) erhoben werden. 
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Tarif- 
gruppe 


Tarif- 
Nr. 


Gegenstand Gebühr 
Euro 


67 Vollzug der Straßenreinigungs- und Siche-
rungsverordnung (RSV) 


670 Befreiung von in der Verordnung festgelegten Ver-
boten 


10 bis 375 € 


671 Befreiung oder sonstige angemessene Regelung 
wegen unbilliger Härte 


10 bis 75 € 


7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsför-
derung 


70 Allgemeine Amtshandlungen 


700 Befreiung vom Anschluss- und/oder Benutzungs-
zwang 


10 bis 400 € 


701 Erlaubnis oder Ausnahmebewilligung aufgrund 
einer Satzung (z.B. Grünanlagensatzung, Benut-
zungssatzung für Anschlagtafeln usw.) 


10 bis 1.250 € 


702 Nachträgliche Auflagen, Rücknahme bzw. Widerruf 
einer Erlaubnis oder Ausnahmebewilligung nach 
Tarif-Nr. 701 


10 bis 600 € 


703 Anordnung zur Erfüllung einer satzungsmäßigen 
Verpflichtung 


10 bis 600 € 


Besondere Amtshandlungen 


71 Marktwesen (§ 69 GewO) 


710 Zuweisung, Ausnahmebewilligung 10 bis 150 € 


711 Nachträgliche Auflagen, Zurücknahme einer Zu-
weisung oder Ausnahmebewilligung 


10 bis 150 € 


75 Bestattungswesen (Friedhof) 


752 


753 


Ausstellung eines Leichenpasses zur Überführung 
in Ausland (§§ 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 10 der 
Bestattungsverordnung – BestV) 


Ausnahmegenehmigung von der Bestattungsfrist 
und der Beförderungsfrist für die Leichenüberfüh-
rung (§§ 18, 19 BestV) 


100 € 


10 bis 100 € 


Die sonstigen Gebühren für Amtshandlungen 
im Friedhof richten sich nach § 5 der Fried-
hofsgebührensatzung (FGS)  
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Tarif- 
gruppe 


Tarif- 
Nr. 


Gegenstand Gebühr 
Euro 


76 Abwasserbeseitigung 


760 


761 


762 


763 


764 


765 


766 


767 


768 


Genehmigung der Benutzung von Einschüttstellen 


Zulassung und Überprüfung der Grundstücksent-
wässerungsanlage nach §§ 10 und 11 EWS 


Zulassung von Ausnahmen nach § 10 Abs. 4 EWS 


Überprüfung einer Fettabscheideranlage nach § 16 
EWS 


Zustimmung zur Überdeckung oder Anordnung der 
Freilegung von Leitungen nach § 11 Abs. 3 EWS 


Erlaubnis zur Einleitung von Drainwasser oder 
anderer Stoffe nach § 15 Abs. 6 EWS 


Zulassung und Überprüfung des Einbaus eines 
Neben- bzw. Zwischenzählers (z. B. Gartenwas-
serzähler) 


Anordnungen für den Einzelfall nach § 22 EWS 


Leitungsauskünfte 


10 bis 200 € 


10 bis 300 € 


10 bis 300 € 


10 bis 300 € 


10 bis 300 € 


10 bis 1.250 € 


10 bis 300 € 


10 bis 300 € 


25 bis 300 € 


8 Wasserversorgung, Telekommunikation 


81 


810 


811 


Wasserversorgung 


Anordnung der Wassersperre 


Genehmigung der Wasserabgabe für vorüberge-
hende Zwecke nach § 17 WAS 


10 bis 150 € 


10 bis 150 € 


812 


813 


814 


815 


816 


817 


818 


819 


Beschränkung der Benutzungspflicht auf Antrag 
nach § 7 WAS 


Zulassung und Überprüfung der Anlagen des 
Grundstückseigentümers nach § 11 WAS 


Zulassung von Ausnahmen nach § 11 Abs. 6 WAS 


Anordnung für den Einzelfall nach § 25 WAS 


Anordnung der Mängelbeseitigung nach § 12 Abs. 
1 WAS 


Wiederholte Aufforderung zur Zutrittsgewährung 
wegen Zählerwechsel 


Leitungsauskünfte 


Löschwasserauskünfte 


10 bis 1.250 € 


10 bis 300 € 


10 bis 300 € 


10 bis 300 € 


30 bis 300 € 


25 bis 300 € 


25 bis 300 € 


25 bis 300 € 
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Tarif- 
gruppe 


Tarif- 
Nr. 


Gegenstand Gebühr 
Euro 


82 


820 


Telekommunikation 


Zustimmungserklärung nach § 127 Abs. 1 des 
Telekommunikationsgesetzes (TKG) 


1 € je laufender Meter der zu verle-
genden Telekommunikationslinien, 
sofern nicht im öffentlichen Interesse 


9 Steuern und Finanzen 


91 Steuerverwaltung 


910 Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung 5 bis 60 € 
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Satzung zur Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung 


Vom 06.05.2025 


Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 18 Abs. 2a und Art. 22 des Bayerischen Straßen- 
und Wegegesetzes (BayStrWG) und § 8 Abs. 3 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) 
folgende Satzung: 


§ 1
Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung 


Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichem 
Verkehrsraum der Stadt Viechtach (Sondernutzungsgebührensatzung – SoNGebS) vom 
07.11.2023 (VITAbl. Nr. 13/2023) wird wie folgt geändert: 


Die Anlage 1 (Sondernutzungsgebührenverzeichnis) zu § 3 der Satzung wird wie folgt 
geändert: 


Nach der bisherigen Tarif-Nr. 18 wird folgende Tarif-Nr. 19 neu angefügt: 


„19 Ladeinfrastruktur für Elektromobilität 
(z.B. DC-Schnellladepunkte, AC-
Ladesäulen) auf öffentlichen 
Parkplätzen 


je Monat und 
Parkplatz 


50,00 – 100,00“ 


§ 2
Inkrafttreten 


Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 


Viechtach, 06.05.2025 
STADT VIECHTACH 


Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Satzung über die Erhebung von Abgaben für die Benutzung 
der Kindertageseinrichtungen der Stadt Viechtach 


(Kindertageseinrichtungsabgabensatzung - KitaAS) 
 


Vom 06.05.2025 
 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund § 90 Abs. 3 des Sozialgesetzbuches Achtes Buch 
(SGB VIII) Art. 1, 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) analog und Art. 20 des 
Kostengesetzes (KG) folgende Abgabensatzung: 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
§ 1  Abgabenpflicht ........................................................................................................... 1 
§ 2  Abgabentatbestand .................................................................................................... 1 
§ 3  Abgabenschuldner ..................................................................................................... 2 
§ 4  Entstehen und Fälligkeit der Abgaben; Elternbeitragszuschuss; 


vorübergehende Schließung der Einrichtung.............................................................. 2 
§ 5  Abgabenmaßstab ....................................................................................................... 3 
§ 6  Abgabensatz .............................................................................................................. 3 
§ 7  Geschwisterermäßigung; Nachmittagsermäßigung; 


Sonstige Ermäßigungen; weitere Regelungen ........................................................... 4 
§ 8  Abgabenermäßigung und Abgabenbefreiung gemäß Sozialgesetzbuch .................... 5 
§ 9  Festlegung der Abgaben; Auskunftspflichten ............................................................. 5 
§ 10  Inkrafttreten, Außerkrafttreten .................................................................................... 5 
 
 


§ 1 
Abgabenpflicht 


 
1Die Stadt Viechtach erhebt für die Benutzung ihrer Kindertageseinrichtungen (§ 1 der Sat-
zung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Viechtach (Kindertageseinrichtungssatzung 
- KitaS) Abgaben auf Grundlage dieser Satzung. 2Die Abgaben werden durch Bescheid fest-
gesetzt. 3Die Abgabenpflicht endet mit der Beendigung des Betreuungsverhältnisses gemäß 
§§ 6 und 7 KitaS. 
 
 


§ 2 
Abgabentatbestand 


 
(1) 1Für die Inanspruchnahme der Betreuung in einer städtischen Kindertageseinrichtung 


erhebt die Stadt Viechtach als Abgabe ein sog. Betreuungsgeld. 2Die Pflicht zur Leistung 
des Betreuungsgelds besteht auch im Fall vorübergehender Erkrankung, oder sonstiger 
Abwesenheit fort. 3Kann die Kindertageseinrichtung aufgrund ärztlich nachgewiesener 
Erkrankung über einen Zeitraum von mehr als einen Monat nicht besucht werden, so ist 
eine Rückerstattung des Betreuungsgelds auf Antrag möglich. 


 
(2) Für die Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung in den Kindergärten St. Josef und Son-


nen-Blume, der Frühstücksverpflegung im Kindergarten Sonnen-Blume (sog. „Gesundes 
Frühstück“) und der Pausenverpflegung im Krippenbereich des Kindergartens St. Josef 
(sog. „Gesunde Pause“) wird als Abgabe ein sog. Essensgeld erhoben. 
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§ 3 
Abgabenschuldner 


 
(1) Abgabenschuldner sind 
 


a) die Personensorgeberechtigten des Kindes, das in eine städtische Kindertagesein-
richtung aufgenommen wird, 


 
b) diejenigen, die das Kind zur Aufnahme in eine städtische Kindertageseinrichtung an-


gemeldet haben. 
 
 


(2) Mehrere Abgabenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 
 


§ 4 
Entstehen und Fälligkeit der Abgaben; Elternbeitragszuschuss; 


vorübergehende Schließung der Einrichtung 
 
(1) Das Betreuungsgeld im Sinne von § 6 Abs. 1 entsteht erstmals mit der Aufnahme des 


Kindes in eine Kindertageseinrichtung; im Übrigen entsteht diese Abgabe jeweils fortlau-
fend mit Beginn eines Monats. 


 
(2) 1Das Essensgeld im Sinne von § 6 Abs. 2 für das Mittagessen im Kindergarten St. Josef 


oder im Kindergarten Sonnen-Blume entsteht, wenn für das jeweilige Kind ein Mittages-
sen bestellt wird und bei Abwesenheit des Kindes nicht bis spätestens 08:00 Uhr des 
Vortages telefonisch oder über die KitaInfoApp bei der Leitung der Kindertageseinrich-
tung abbestellt wird. 


 
(3) Das Essensgeld im Sinne von § 6 Abs. 3 für eine Frühstücksverpflegung im Kindergar-


ten Sonnen-Blume oder eine Pausenverpflegung in den Krippengruppen des Kindergar-
tens St. Josef entsteht bei der Aufnahme des Kindes in die Kindertageseinrichtung. 


 
(4) Die sonstigen Abgaben im Sinne von § 6 Abs. 3 entstehen mit der Erbringung der Leis-


tung durch die Stadt Viechtach; sie werden einen Monat nach Bekanntgabe des Abga-
benbescheids fällig. 


 
(5) 1Das Betreuungsgeld wird jeweils zum 10. eines Monats für den gesamten Monat fällig. 


2Das Essensgeld wird jeweils zum 10. des Folgemonats fällig. 3Die Abgabenpflichtigen 
sollen der Stadt Viechtach ein SEPA-Mandat für ihr Konto erteilen. 
4Rückbuchungsgebühren bei nicht ausreichender Deckung des Kontos gehen zu Lasten 
der Abgabenschuldner. 5Barzahlung oder eine Zahlung der Abgaben direkt in der Kin-
dertageseinrichtung ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich. 6Werden die Abga-
ben nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages bezahlt, so sind Säumniszuschläge gemäß 
Art. 13 Abs. 1 Nr. 5 KAG in Verbindung mit § 240 der Abgabenordnung (AO) zu entrich-
ten. 


 
(6) 1Der vom Freistaat Bayern nach Art. 23 Abs. 3 des Bayerischen Kinderbildungs- und 


Betreuungsgesetzes (BayKiBiG) zur Entlastung der Familie gewährte Zuschuss wird auf 
den Abgabensatz nach § 6 dieser Abgabensatzung angerechnet. 2Die Anrechnung ist 
auf die Höhe des festgesetzten Betreuungsgeldes (ohne Essensgeld) begrenzt. 3Eine 
etwaige Differenz zwischen dem individuellen Betreuungsgeld und dem staatlichen Zu-
schuss wird nicht an die Abgabenschuldner ausbezahlt. 
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(7) 1Bei vorübergehender Schließung der Kindertageseinrichtung von mindestens zehn auf-


einander folgenden üblichen Öffnungstagen werden die vereinnahmten Betreuungsgel-
der bei der nächsten Abgabenzahlung verrechnet, oder zurückerstattet. 2Satz 1 gilt nicht 
für die Schließung während der Ferien, oder soweit Ersatzlösungen an mindestens zehn 
Tagen pro Monat in Anspruch genommen werden. 


 
 


§ 5 
Abgabenmaßstab 


 
(1) Die Höhe des Betreuungsgeldes im Sinne des § 6 Abs. 1 richtet sich nach der Dauer der 


Betreuung in der Kindertageseinrichtung (Buchungszeit). 
 


(2) 1Die Buchungszeit gibt den von den Personensorgeberechtigten mit der Stadt vereinbar-
ten Zeitraum an, während dem das Kind regelmäßig in der Kindertageseinrichtung be-
treut wird. 2Wechselnde Buchungszeiten werden auf den Tagesdurchschnitt einer 5-
Tage-Woche umgerechnet. 3Kranktheits- und urlaubsbedingte Fehlzeiten sowie Schließ-
zeiten von bis zu 30 Tagen im Jahr bleiben unberücksichtigt. 


 
 


§ 6 
Abgabensatz 


 
(1) Für jeden angefangenen Monat werden als Abgabe folgende Betreuungsgelder (inkl. 


Spiel- und Getränkegeld) erhoben: 
 
a) Betreuung in der Kinderkrippe Am Pfahl, in der Krippengruppe des Kindergartens St. 


Josef und der altersgemischten Gruppe im Kindergarten Sonnen-Blume: 
 


1In diesen Gruppen werden überwiegend Kinder, die bei Kindergarten- oder Krippen-
eintritt das 3. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, betreut: 


 
Für eine tägliche Buchungszeit  
von mehr als drei bis vier Stunden 170,00 Euro 
von mehr als vier bis fünf Stunden 190,00 Euro 
von mehr als fünf bis sechs Stunden 210,00 Euro 
von mehr als sechs bis sieben Stunden 235,00 Euro 
von mehr als sieben bis acht Stunden 257,00 Euro 
von mehr als acht bis neun Stunden 276,00 Euro 
von mehr als neun bis zehn Stunden 331,00 Euro 


 
2Die Buchungszeit drei bis vier Stunden ist in der altersgemischten Gruppe des Kin-
dergartens Sonnen-Blume nicht möglich. 


 
b) Betreuung in den Kindergartengruppen der Kindergärten St. Josef und Sonnen-


Blume: 
 
In diesen Gruppen werden Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zur 
Einschulung betreut: 
 
Für eine tägliche Buchungszeit  
von drei bis vier Stunden (nur nachmittags) 138,00 Euro 
von mehr als vier bis fünf Stunden 157,00 Euro 
von mehr als fünf bis sechs Stunden 173,00 Euro 
von mehr als sechs bis sieben Stunden 190,00 Euro 
von mehr als sieben bis acht Stunden 208,00 Euro 
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von mehr als acht bis neun Stunden 224,00 Euro 
von mehr als neun bis zehn Stunden 269,00 Euro 


 
c) Betreuung im Naturpark- und Waldkindergarten Stadt Viechtach 


 
Für eine tägliche Buchungszeit  
von mehr als vier bis fünf Stunden 157,00 Euro 
von mehr als fünf bis sechs Stunden 173,00 Euro 


 
(2) Nimmt ein Kind am Mittagessen teil, beträgt das hierfür als Abgabe erhobene Essens-


geld täglich 3,50 Euro. 
 
(3) 1Für die Teilnahme an der Frühstücksverpflegung beträgt das hierfür als Abgabe erho-


bene Essensgeld pauschal und unabhängig von der Anzahl der Teilnahmen monatlich 
15,00 Euro. 2Für die Teilnahme an der Pausenverpflegung beträgt das hierfür als Abga-
be erhobene Essensgeld pauschal und unabhängig von der Anzahl der Teilnahmen mo-
natlich 5,00 €. 3Im August fällt aufgrund der dreiwöchigen Schließzeit kein Essensgeld 
für die Frühstücks- und Pausenverpflegung an. 


 
(4) Für die Essensgelder nach Abs. 2 und 3 wird keine Ermäßigung nach § 7 gewährt. 
 
(5) Es werden folgende Verwaltungsgebühren erhoben: 
 


Änderung der Buchungszeit 
 
Die einmalige Änderung der Buchungszeit ist im jeweiligen Betreuungsjahr gebührenfrei. 
Für jede zusätzliche Änderung der gewählten Buchungszeit während des jeweiligen Be-
treuungsjahres wird eine Verwaltungsgebühr von 20,00 € erhoben. 


 
 


§ 7 
Geschwisterermäßigung; Nachmittagsermäßigung; 


Sonstige Ermäßigungen; weitere Regelungen 
 
(1) 1Besuchen zwei oder mehrere Kinder aus einer Familie (auch Stief- oder Halbgeschwis-


ter) eine Kindertageseinrichtung der Stadt Viechtach, wird das Betreuungsgeld nach § 6 
Abs. 1 für das zweite und jedes weitere Kind um 30,00 Euro gesenkt. 2§ 4 Abs. 6 gilt 
sinngemäß. 


 
(2) 1Wird ein Kind ausschließlich nachmittags in einer Kindertageseinrichtung der Stadt 


Viechtach betreut, so wird das Betreuungsgeld nach § 6 Abs. 1 um 30,00 Euro gesenkt. 
2§ 4 Abs. 6 gilt sinngemäß. 


 
(3) Wird ein Kind ab dem 16. eines Monats in eine Kindertageseinrichtung aufgenommen, 


so reduziert sich das Betreuungsgeld gemäß § 6 Abs. 1 um die Hälfte.  
 
(4) Bei einer kurzzeitigen Betreuung eines Schulkindes (sog. „Ferienkind“) wird das Betreu-


ungsgeld gemäß § 6 Abs. 1 ermäßigt, indem die Tage der tatsächlichen Inanspruch-
nahme und die tatsächlichen Öffnungstage ins Verhältnis gesetzt werden. 
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§ 8
Abgabenermäßigung und Abgabenbefreiung gemäß Sozialgesetzbuch 


(1) Die Personensorgeberechtigten können beim zuständigen Jugendamt bzw. Sozialamt
einen Antrag auf Kostenübernahme nach § 90 Abs. 4 des Sozialgesetzbuches Achtes
Buch (SGB VIII) stellen, wenn die Belastungen durch die Abgaben den Eltern oder dem
Kind nicht zuzumuten sind.


(2) Die Antragstellung und -prüfung erfolgt durch den Träger der öffentlichen Jugendhilfe.


(3) Die Kindertageseinrichtung ist verpflichtet, die Personensorgeberechtigten beim Eintritt
des Kindes in die Kindertageseinrichtung auf diese Möglichkeit aufmerksam zu machen.


(4) Bis zur Entscheidung über den Antrag ist die Abgabe nach § 6 von den Personensorge-
berechtigten zu entrichten.


(5) Die nachrangig zur Anwendung kommenden Vorschriften über Stundung, Ratenzahlung
und Erlass bleiben unberührt.


§ 9
Festlegung der Abgaben; Auskunftspflichten 


(1) 1Die Anzahl der in Tageseinrichtungen für Kinder im Gebiet der Stadt Viechtach betreu-
ten Kinder der Familie ist durch Vorlage geeigneter Unterlagen zu belegen. 2Wird ein
Nachweis nicht erbracht, werden die Abgaben in Höhe des für das erste Kind maßgebli-
chen Betrages festgesetzt. 3Die Ermäßigung erfolgt ab dem Zeitpunkt der Mitteilung an
die Stadt Viechtach.


(2) Die Personensorgeberechtigten sind verpflichtet, der Stadt Viechtach für die Abgaben-
höhe oder das Benutzungsverhältnis maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu mel-
den und über den Umfang der Veränderung Auskunft zu erteilen.


§ 10
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 


(1) Diese Abgabensatzung tritt am 01.09.2025 in Kraft.


(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der
Kindertageseinrichtungen der Stadt Viechtach (Kindertageseinrichtungsgebührensatzung
– KitaGebS) vom 23.10.2020 (VITAbl. Nr. 6/2020), zuletzt geändert durch Satzung vom
07.05.2024 (VITAbl. Nr. 5/2024) außer Kraft.


Viechtach, 06.05.2025 
STADT VIECHTACH 


Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Satzung zur Änderung der Benutzungssatzung für Anschlagtafeln 
 


Vom 06.05.2025 
 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 der Gemeinde-
ordnung (GO) folgende Satzung: 
 
 


§ 1 
Änderung der Benutzungssatzung für Anschlagtafeln 


 
Die Satzung über die Benutzung der öffentlichen Anschlagmöglichkeiten in der Stadt 
Viechtach (Benutzungssatzung für Anschlagtafeln) vom 31.03.2015, zuletzt geändert durch 
Satzung vom 04.05.2016 wird wie folgt geändert: 
 
1. Der Name der Satzung erhält folgende Fassung: 


 
„Satzung über die Benutzung der öffentlichen Anschlagmöglichkeiten in der Stadt 
Viechtach (Anschlagtafeln-Benutzungssatzung – ATBS)“ 


 
2. In § 2 Abs. 3 werden die beiden Worte „Monate“ jeweils durch die Worte „Wochen“ ersetzt. 
 
 


§ 2 
Inkrafttreten 


 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Viechtach, 06.05.2025 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Satzung über die Erhebung von Abgaben für die Benutsung
der Kindertageseinrichtungen der Stadt Viechtach


( Ki ndertagesei nrichtu ngsabgabensatzu n g - KitaAS)


Vom 06.05.2025


Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund $ 90 Abs. 3 des Sozialgesetzbuches Achtes Buch
(SGB Vlll) Art. 1, 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) analog und Art. 20 des


Kostengesetzes (KG) folgende Abgabensatzung:


lnhaltsverzeichnis


Abgabenpflicht
Abgabentatbestand...
Abgabenschuldner.....
Entstehen und Fälligkeit der Abgaben; Elternbeitragszuschuss;
vorübergehende Schließung der Einrichtung .........
Abgabenmaßstab
Abgabensatz..............
Geschwisterermäßigung ; Nachmittagsermäßigung ;


Sonstige Ermäßigungen; weitere Regelungen ...............
Abgabenermäßigung und Abgabenbefreiung gemäß Sozialgesetzbuch ..'


Festlegung der Abgaben; Auskunftspflichten
I n krafttreten, Au ßerkrafttreten


sl
Abgabenpflicht


lDie Stadt Viechtach erhebt für die Benutzung ihrer Kindertageseinrichtungen ($ 1 der Sat-


zung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Viechtach (Kindertageseinrichtungssatzung
- KitäS) Abgaben auf Grundlage dieser Satzung. 2Die Abgaben werden durch Bescheid fest-
gesetzt. 3Die Abgabenpflicht endet mit der Beendigung des Betreuungsverhältnisses gemäß


SS6undTKitaS.


s2
Abgabentatbestand


(1) 1Für die lnanspruchnahme der Betreuung in einer städtischen Kindertageseinrichtung
erhebt die Stadt Viechtach als Abgabe ein sog. Betreuungsgeld. 2Die Pflicht zur Leistung
des Betreuungsgelds besteht auch im Fall vorübergehender Erkrankung, oder sonstiger
Abwesenheit fort. 3Kann die Kindertageseinrichtung aufgrund äztlich nachgewiesener
Erkrankung über einen Zeitraum von mehr als einen Monat nicht besucht werden, so ist


eine Rückerstattung des Betreuungsgelds auf Antrag möglich.


(2) Für die lnanspruchnahme der Mittagsverpflegung in den Kindergärten St. Josef und Son-


nen-Btume, der Frühstücksverpflegung im Kindergarten Sonnen-Blume (sog. ,,Gesundes
Frühstück") und der Pausenverpflegung im Krippenbereich des Kindergartens St. Josef
(sog. ,,Gesunde Pause") wird als Abgabe ein sog. Essensgeld erhoben'


1
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3
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4
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5
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s3
Abgabenschuldner


(1) Abgabenschuldner sind


a) die Personensorgeberechtigten des Kindes, das in eine städtische Kindertagesein-
richtung aufgenommen wird,


b) diejenigen, die das Kind zur Aufnahme in eine städtische Kindertageseinrichtung an-
gemeldet haben.


(2) Mehrere Abgabenschuldner sind Gesamtschuldner


$4
Entstehen und Fälligkeit der Abgaben; Elternbeitragszuschuss;


vorübergehende Schließung der Einrichtung


(1) Das Betreuungsgeld im Sinne von $ 6 Abs. 1 entsteht erstmals mit der Aufnahme des
Kindes in eine Kindertageseinrichtung; im Übrigen entsteht diese Abgabe jeweils fortlau-
fend mit Beginn eines Monats.


(2) lDas Essensgeld im Sinne von $ 6 Abs. 2 für das Mittagessen im Kindergarten St. Josef
oder im Kindergarten Sonnen-Blume entsteht, wenn für das jeweilige Kind ein Mittages-
sen bestellt wird und bei Abwesenheit des Kindes nicht bis spätestens 08:00 Uhr des
Vortages telefonisch oder über die KitalnfoApp bei der Leitung der Kindertageseinrich-
tung abbestellt wird.


(3) Das Essensgeld im Sinne von $ 6 Abs. 3 für eine Frühstücksverpflegung im Kindergar-
ten Sonnen-Blume oder eine Pausenverpflegung in den Krippengruppen des Kindergar-
tens St. Josef entsteht bei der Aufnahme des Kindes in die Kindertageseinrichtung.


(4) Die sonstigen Abgaben im Sinne von $ 6 Abs. 3 entstehen mit der Erbringung der Leis-


tung durch die Stadt Viechtach; sie werden einen Monat nach Bekanntgabe des Abga-
benbescheids fällig.


(5) lDas Betreuungsgeld wird jeweils zum 10. eines Monats für den gesamten Monat fällig.
2Das Essensgeld wird jeweils zum 10. des Folgemonats fällig. 3Die Abgabenpflichtigen
sollen der Stadt Viechtach ein SEPA-Mandat für ihr Konto erteilen.
4Rückbuchungsgebühren bei nicht ausreichender Deckung des Kontos gehen zu Lasten
der Abgabenschuldner. sBazahlung oder eine Zahlung der Abgaben direkt in der Kin-


dertageleinrichtung ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich. oWerden die Abga-


ben nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages bezahlt, so sind Säumniszuschläge gemäß


Art. 13 Abs. 1 Nr. 5 KAG in Verbindung mit $ 240 der Abgabenordnung (AO) zu entrich-
ten.


(6) lDer vom Freistaat Bayern nach Art. 23 Abs. 3 des Bayerischen Kinderbildungs- und


Betreuungsgesetzes (BayKiBiG) zur Entlastung der Familie gewährte Zuschuss wird auf
den Abgabensatz nach $ 6 dieser Abgabensatzung angerechnet. 2Die Anrechnung ist


auf die Hone des festgeletzten Betreuungsgeldes (ohne Essensgeld) begrenzt. 3Eine


etwaige Differenz zwischen dem individuellen Betreuungsgeld und dem staatlichen Zu-


schuss wird nicht an die Abgabenschuldner ausbezahlt.
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(7) lBei vorübergehender Schließung der Kindertageseinrichtung von mindeslens zehn auf-


einander folgenden üblichen Ötfnungstagen werden die vereinnahmten Betreuungsgel-


der bei der nächsten Abgabenzahlung verrechnet, oder zurückerstattet. 2Satz 1 gilt nicht


für die Schließung während der Ferien, oder soweit Ersatzlösungen an mindestens zehn


Tagen pro Monat in Anspruch genommen werden'


s5
Abgabenmaßstab


(1) Die Höhe des Betreuungsgeldes im Sinne des $ 6 Abs. 1 richtet sich nach der Dauer der
Betreuung in der Kindertageseinrichtung (Buchungszeit)'


(2) lDie Buchungszeit gibt den von den Personensorgeberechtigten mit der Stadt vereinbar-
ten Zeitraum an, während dem das Kind regelmäßig in der Kindertageseinrichtung be-


treut wird. 2Wechselnde Buchungszeiten werden auf den Tagesdurchschnitt einer 5-


Tage-Woche umgerechnet. 3Kranktheits- und urlaubsbedingte Fehlzeiten sowie Schließ-


zeiten von bis zu 30 Tagen im Jahr bleiben unberücksichtigt.


s6
AbgabensaE


(1) Für jeden angefangenen Monat werden als Abgabe folgende Betreuungsgelder (inkl.


Spiet- und Getränkegeld) erhoben:


a) Betreuung in der Kinderkrippe Am Pfahl, in der Krippengruppe des Kindergartens St.


Josef und der altersgemischten Gruppe im Kindergarten Sonnen-Blume:


1ln diesen Gruppen werden überwiegend Kinder, die bei Kindergarten- oder Krippen-
eintritt das 3. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, betreut:


Für eine tägliche Buchungszeit
von mehr als drei bis vier Stunden
von mehr als vier bis fünf Stunden
von mehr als fünf bis sechs Stunden
von mehr als sechs bis sieben Stunden
von mehr als sieben bis acht Stunden
von mehr als acht bis neun Stunden
von mehr als neun bis zehn Stunden


Für eine tägliche Buchungszeit
von drei bis vier Stunden (nur nachmittags)
von mehr als vier bis fünf Stunden
von mehr als fünf bis sechs Stunden
von mehr als sechs bis sieben Stunden
von mehr als sieben bis acht Stunden


170,00 Euro
190,00 Euro
210,00 Euro
235,00 Euro
257,00 Euro
276,00 Euro
331,00 Euro


2Die Buchungszeit drei bis vier Stunden ist in der altersgemischten Gruppe des Kin-
dergartens Sonnen-Blume nicht möglich.


b) Betreuung in den Kindergartengruppen der Kindergärten St. Josef und Sonnen-
Blume:


ln diesen Gruppen werden Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zur
Einschulung betreut:


138,00 Euro
157,00 Euro
173,00 Euro
190,00 Euro
208,00 Euro
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von mehr als acht bis neun Stunden
von mehr als neun bis zehn Stunden


c) Betreuung im Naturpark- und Waldkindergarten Stadt Viechtach


Für eine tägliche Buchungszeit
von mehr als vier bis fünf Stunden
von mehr als fünf bis sechs Stunden


224,00 Euro
269,00 Euro


157,00 Euro
173,00 Euro


(2) Nimmt ein Kind am Mittagessen teil, beträgt das hierfür als Abgabe erhobene Essens-
geld täglich 3,50 Euro.


(3) 1Für die Teilnahme an der Frühstücksverpflegung beträgt das hierfür als Abgabe erho-


bene Essensgeld pauschal und unabhängig von der Anzahl der Teilnahmen monatlich
1S,OO Euro. 2Für die Teilnahme an der Pausenverpflegung beträgt das hierfür als Abga-


be erhobene Essensgeld pauschal und unabhängig von der Anzahl der Teilnahmen mo-


natlich 5,00 €. 3lm August fällt aufgrund der dreiwöchigen Schließzeit kein Essensgeld
für die Frühstücks- und Pausenverpflegung an.


(4) Für die Essensgelder nach Abs. 2 und 3 wird keine Ermäßigung nach $ 7 gewährt.


(5) Es werden folgende Verwaltungsgebühren erhoben:


Anderung der Buchungszeit


Die einmalige Anderung der Buchungszeit ist im jeweiligen Betreuungsjahr gebühren{rei.


Für jede zusätzliche Anderung der gewählten Buchungszeit während des jeweiligen Be-


treuungsjahres wird eine Verwaltungsgebühr von 20,00 € erhoben'


s7
Geschwisterermäßi g u n g ; Nac hmittagsermäßig u n g ;


Sonstige Ermäßigungen; weitere Regelungen


(1) lBesuchen zwei oder mehrere Kinder aus einer Familie (auch Stief- oder Halbgeschwis-


ter) eine Kindertageseinrichtung der Stadt Viechtach, wird das Betreuung^sgeld nach $ _6


Ab's. 1 für das zweite und jedes weitere Kind um 30,00 Euro gesenkt. 25 4 Abs. 6 gilt


sinngemäß.


(Z) lwrd ein Kind ausschließlich nachmittags in einer Kindertageseinrichtung der Stadt


Viechtach betreut, so wird das Betreuungsgeld nach $ 6 Abs. 1 um 30,00 Euro gesenkt.
2$ 4 Abs. 6 gilt sinngemäß.


(3) Wird ein Kind ab dem 16. eines Monats in eine Kindertageseinrichtung aufgenommen,
so reduziert sich das Betreuungsgeld gemäß $ 6 Abs. 1 um die Hä|fte.


(4) Bei einer kuzzeitigen Betreuung eines Schulkindes (sog. ,,Ferienkind") wird das Betreu-


ungsgeld gemäß g 6 Abs. 1 ermäßigt, indem die Tage der tatsächlichen lnanspruch-


nahme und die tatsächlichen Öffnungstage ins Verhältnis gesetzt werden.
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s8
Abgabenermäßigung und Abgabenbefreiung gemäß Sozialgesetzbuch


(1) Die Personensorgeberechtigten können beim zuständigen Jugendamt bzw. Sozialamt


einen Antrag aufkostenübernahme nach $ 90 Abs. 4 des Sozialgesetzbuches Achtes


Buch (SGB Vtll) stetten, wenn die Belastungen durch die Abgaben den Eltern oder dem


Kind nicht zuzumuten sind.


(2) Die Antragstellung und -prüfung erfolgt durch den Träger der öffentlichen Jugendhilfe'


(3) Die Kindertageseinrichtung ist verpflichtet, die Personensorgeberechtigten beim Eintritt


des Kindes in Oie Kindertageseinrichtung auf diese Möglichkeit aufmerksam zu machen.


(4) Bis zur Entscheidung über den Antrag ist die Abgabe nach $ 6 von den Personensorge-


berechtigten zu entrichten.


(S) Die nachrangig zur Anwendung kommenden Vorschriften über Stundung, Ratenzahlung


und Erlass bleiben unberührt.


se
Festlegung der Abgaben; Auskunftspflichten


(1) lDie Anzahl der in Tageseinrichtungen für Kinder im Gebiet der Stadt Viechtach betreu-


ten Kinder der Familiä ist durch Vorlage geeigneter Unterlagen zu belegen. 2wrd ein


Nachweis nicht erbracht, werden die Abgaben in Höhe des für das erste Kind maßgebli-


chen Betrages festgesetzt. 3Die Ermäßigung erfolgt ab dem Zeitpunkt der Mitteilung an


die Stadt Viechtach.


(2) Die Personensorgeberechtigten sind verpflichtet, der Stadt Viechtach für die Abgaben-


höhe oder das Bönutzungsverhältnis maßgebliche Veränderungen unvezüglich zu mel-


den und über den umfang der Veränderung Auskunft zu erteilen.


s{0
I n krafü reten n A u ßerkrafttreten


(1) Diese Abgabensatzung tritt am 01.09.2025 in Kraft.


(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der


Kindertageleinrichtungen der Stadt Viechtach (Kindertageseinrichtungsgebührensatzung


- fitaGebS) vom 23J0.2020 (VlTAbl. Nr. 6/2020), zuletzt geändert durch Satzung vom


07.05.2024 (VlTAbl. Nr.5l2O24) außer Kraft.


Viechtach, 06.05.
AC


Franz Wittman
erster Bürgermeister


G2.2.0102801149539 Seite 5 von 5





